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A STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.1 Landratsamt Emmendingen – Straßenbauverwaltung 
(Schreiben vom 17.07.2018) 

A.1.1 Der o. g. Bebauungsplan ist über 600 m 
vom klassifizierten Straßennetz entfernt. 
Von Seiten des Straßenbauamtes gibt es 
daher keine Bedenken und Anregungen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.2 Landratsamt Emmendingen – Untere Naturschutzbehörde 
(Schreiben vom 19.09.2018) 

A.2.1 Gegen die Aufstellung des o.g. vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes beste-
hen in naturschutzfachlicher und -
rechtlicher Hinsicht keine Bedenken. 

Zu den Unterlagen gehören ein Umwelt-
beitrag und eine artenschutzrechtliche 
Relevanzprüfung (Stand jeweils 
19.06.2018). 

Schutzgebiete oder gesetzlich geschützte 
Biotope sind nicht betroffen. 

Eventuelle artenschutzrechtliche Konflikte 
können mit der vorgeschlagenen Maß-
nahme V1 vermieden werden (Ziffer 3.1, 
Hinweise in den Bebauungsvorschriften). 
Der beabsichtigte Erhalt möglichst vieler 
bestehender Bäume und die alternativ 
vorgesehenen Ersatzpflanzungen werden 
begrüßt. 

Aufgrund der Anwendung des § 13 a 
BauGB ist ein naturschutzrechtlicher 
Ausgleich nicht erforderlich. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.2.2 Die Stellungnahme des Naturschutzbe-
auftragten liegt noch nicht vor, sie wird 
ggfs. nachgereicht. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.3 Landratsamt Emmendingen – Untere Wasserbehörde (Wasserwirtschaft, Bodenschutz 
und Altlasten) 
(Schreiben vom 17.09.2018) 

A.3.1 Oberflächengewässer:  

A.3.1.1 Der überwiegende Teil der Fläche, liegt in 
einem Gebiet mit signifikantem Hochwas-
serrisiko (§§ 73, 74 WHG). Dazu gehören 
auch Gebiete, die, wie in diesem Fall, bei 
einem Extremhochwasser (HQextrem) be-
troffen sein können. 
Gemäß § 78b Abs. 1 WHG (neu) sind 
auch solche Risikogebiete (nicht nur die 
festgesetzten Überschwemmungsgebiete 
bei HQ100) in der Bauleitplanung, insbe-
sondere bei der Neuaufstellung von Be-

Dies wird berücksichtigt, indem ein entsprechender 
Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen wird. 
Zusätzlich wird die Thematik in der Begründung 
zum Bebauungsplan behandelt.   

Die Erdgeschossfußbodenhöhe wurde bereits so 
festgesetzt, dass eine Überflutung des Gebäudes 
ausgeschlossen werden kann.  
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bauungsplänen, zu berücksichtigen und 
es ist bei der Abwägung nach § 1 Abs. 7 
BauGB der Schutz von Leben und Ge-
sundheit und die Vermeidung erheblicher 
Sachschäden zu berücksichtigen. 

In der Bauleitplanung ist auf das verblei-
bende Hochwasserrisiko hinzuweisen. 

Durch bauliche Maßnahmen und eine 
hochwasserangepasste Bauweise und 
Nutzung können Schäden an den Bau-
vorhaben durch Überflutungen begrenzt 
oder gar vermieden werden (Hinweis: 
Hochwasserfibel des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung). 
Entsprechende Vorkehrungen obliegen 
den Bauherren. 

Bei der Lagerung und bei Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen gelten hier 
besondere Schutzvorschriften. 

A.3.1.2 Grundwasser: 

Im Plangebiet liegt der Bemessungswas-
serstand (HHW, höchster Grundwasser-
stand) bei 192,6 müNN. Bauliche Anla-
gen unterhalb des HHW sind wasserdicht 
und auftriebssicher auszuführen. Das Mit-
tel der jährlichen Höchstwerte (MHW) be-
trägt 191,7 müNN. Das Bauen im Grund-
wasser (MHW < 191,7 müNN) ist unzu-
lässig. 

Laut Bebauungsplan sind Gründungstie-
fen von 190,7 geplant. 

Gründungen sind grundsätzlich über dem 
mittleren Grundwasserhöchststand 
(MHW) anzuordnen. Baukörper (z.B. Kel-
ler, Tiefgaragen etc.) und Baugrubensi-
cherungen (Spundwände etc.), die zeit-
weise oder ständig in den mittleren 
Grundwasserhochstand (MHW) eingrei-
fen, beeinflussen das Grundwasser und 
sind ohne wasserrechtliche Erlaubnis un-
zulässig. 

Die wasserrechtliche Erlaubnis kann auf 
Antrag von der unteren Wasserbehörde 
erteilt werden. Sie ist zu versagen, wenn 
schädliche, auch durch Nebenbestim-
mungen nicht vermeidbare oder nicht 
ausgleichbare Gewässerveränderungen 
zu erwarten sind oder andere Anforde-
rungen nach öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften nicht erfüllt werden. Im Übrigen 
steht die Entscheidung der Erlaubnis im 
pflichtgemäßen Ermessen der Wasser-

 

Dies wird berücksichtigt. 

Es wurde bereits eine erste gutachterliche Stel-
lungnahme diesbezüglich eingeholt. In dieser wird 
nachgewiesen, dass die grundwasserführende 
Kiesschicht unterhalb der geplanten Gründungs-
ebene liegt. Oberhalb der Kiesschicht befinden sich 
gering durchlässige schluffige Schichten. Es wird 
deshalb davon ausgegangen, dass das Bauvorha-
ben keine negativen Auswirkungen auf die beste-
henden Grundwasserverhältnisse haben wird, da in 
dieser Schicht – auch bei sehr hohem Wasserspie-
gel – keine Grundwasserströmung vorhanden ist. 
Dies wird im Rahmen des Bauantrags weiter ge-
prüft. Es wird aufgrund der vorliegenden Erkennt-
nisse davon ausgegangen, dass eine wasserrecht-
liche Genehmigung erteilt werden kann.  
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behörde. 

Nach den uns vorliegenden Planunterla-
gen ist davon auszugehen, dass die ge-
plante Bebauung in das Grundwasser 
eingreifen würde. Sollte an der Planung 
festgehalten werden, ist eine Alternativ-
prüfung und für ein ggf. erforderliches 
Wasserrechtsverfahren ein Gutachten zu 
den Auswirkungen der geplanten Bebau-
ung auf das Grundwasser und die umlie-
gende Bebauung erforderlich. Darin sind 
die Auswirkungen auf Grundwasserstand 
(Aufstau/Absenkung), auf die Grundwas-
serfließrichtung und auf die Grundwas-
serqualität zu beschreiben und zu bewer-
ten. 

Bis mindestens zum bisher gemessenen 
Grundwasserhöchststand (HHW) sind die 
Untergeschosse gemäß DIN 1045 als 
wasserdichte Wanne auszuführen. 

Für die Grundwasserhaltung ist ebenfalls 
eine wasserrechtliche Erlaubnis erforder-
lich, die ebenfalls nur dann erteilt werden 
kann, wenn gutachterlich belegt ist, dass 
dadurch nachteilige Auswirkungen auf 
Dritte nicht zu erwarten sind. 

A.3.2 Abwasser: 

Wir gehen davon aus, dass die ange-
dachte Baulückenschließung im GEP-
Entwurf mit entsprechenden Abflussbei-
werten berücksichtigt wurde. 
Über die angedachte Art der Gewerbean-
siedlung werden keine Aussagen getrof-
fen. Ob eine Niederschlagswasservorbe-
handlung erforderlich wird, muss dann im 
Einzelfall (Baugesuch) geprüft werden. 

 

Die Baulücken wurden im GEP berücksichtigt. Die 
dort empfohlene Rückhaltung und gedrosselte Ein-
leitung des Wassers wurde daraufhin in den Be-
bauungsplan übernommen.  

A.3.3 Wasserversorgung: 

Die Trink- und Brauchwasserversorgung 
erfolgt durch den Anschluss an das vor-
handene öffentliche Trinkwassernetz 
(Begründung Ziffer 5); sie gilt dadurch als 
gesichert. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.3.4 Altlasten und Bodenschutz: 

Für das Bebauungsplangebiet weisen wir 
auf folgende Altlasten-, Altlastenver-
dachtsflächen, schädliche Bodenverände-
rungen und entsorgungsrelevante Flä-
chen (Bodenschutz- und Altlastenkatas-
ter, Stand Dezember 2015) hin: 

 

 

Dies wird berücksichtigt, indem ein entsprechender 
Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen wird.  
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Das Plangebiet befindet sich innerhalb 
des abgegrenzten Bodenbelastungsge-
biets durch den historischen Bergbau 
(großflächig siedlungsbedingt erhöhte 
Schadstoffgehalte in Böden). Es ist mit 
erhöhten Schadstoffgehalten des Bodens 
durch Arsen, Blei (bis ca. 250 mg/kg im 
Oberboden), Cadmium, Kupfer und Zink 
zu rechnen. 

Mit der Bebauung der Fläche ist sicher zu 
stellen, dass gesunde Wohnverhältnisse 
gewährleistet und die nutzungsspezifi-
schen der Bundes-
Bodenschutzverordnung (BBodSchV) 
Prüfwerte für alle relevanten Wirkungs-
pfade eingehalten sind. Ebenso ist über-
schüssiger Bodenaushub, der das Ge-
lände im Zuge der Erschließung und Be-
bauung verlässt, nicht frei verwertbar. Es 
ist daher ein in Bodenschutz- und Altlas-
tenfragen sachverständiger Gutachter für 
die Untersuchung, Klassifizierung, Bewer-
tung und Verwertung von Bodenmateria-
lien zur Einhaltung der bodenschutz- und 
abfallrechtlichen Vorgaben zu beauftra-
gen und gegenüber dem Landratsamt zu 
benennen. Erdbauunternehmer sind über 
das Vorliegen von Bodenverunreinigun-
gen in Kenntnis zu setzen. 

A.4 Landratsamt Emmendingen – Amt für Gewerbeaufsicht, Abfallrecht und Immissions-
schutz 
(Schreiben vom 14.08.2018 + 12.09.2018) 

A.4.1 Immissionsschutz 

Zur Neuaufstellung des Bebauungspla-
nes haben wir hinsichtlich des Immissi-
onsschutzes keine Bedenken vorzubrin-
gen. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.4.2 Abfallrecht 

Gegen die Neuaufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes bestehen 
keine Bedenken, wenn unsere Stellung-
nahme und Anregungen in den Bebau-
ungsplan übernommen werden. 

Im Hinblick auf die abfallwirtschaftlichen 
Belange ist das Gesetz zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Bewirtschaftung von 
Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - 
KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I, 
Nr. 10, S. 212) sowie die jeweils hierzu 
erlassenen Verordnungen in der jeweils 
geltenden Fassung zu beachten und an-

 

Dies wird berücksichtigt, indem ein entsprechender 
Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen wird. 
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zuwenden. Hiernach gilt u.a. die Pflicht 
zur vorrangigen Verwertung von anfallen-
den Abfällen vor deren Beseitigung. Die 
Verwertung von Abfällen, hierzu zählt 
auch Bodenaushub welcher nicht wieder 
vor Ort eingebaut wird, hat ordnungsge-
mäß (also im Einklang mit allen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften) und schadlos 
(Beeinträchtigungen des Wohls der All-
gemeinheit sind nicht zu erwarten, insbe-
sondere keine Schadstoffanreicherung im 
Wertstoffkreislauf) zu erfolgen. 

Die Grundstücke innerhalb des Bebau-
ungsplans unterliegen dem Anschluss- 
und Benutzungszwang an die öffentliche 
Einrichtung Abfallentsorgung des Land-
kreises Emmendingen. Die anfallenden 
Abfälle sind deshalb der öffentlichen Ab-
fallentsorgung zu überlassen. 

Dies gilt auch für die Siedungsabfälle von 
Gewerbebetrieben. Diese haben eben-
falls Abfallbehälter des öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgers im ange-
messenen Umfang, mindestens aber ei-
nen Behälter, zu nutzen. 
In diesem Zusammenhang sind die Be-
lange der Müllabfuhr bei der Planung der 
Erschließungsanlagen im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplanes mit 
einzubeziehen. 

Werden im Zuge der Bauarbeiten stoffli-
che Bodenbelastungen angetroffen, ist 
das weitere Vorgehen mit der Abfall-
rechtsbehörde des Landratsamt Em-
mendingen (076417451-499 o. 223, E-
Mail: gia@landkreis-emmendingen.de) 
abzustimmen. 

A.5 Landratsamt Emmendingen – Straßenverkehrsamt 
(Schreiben vom 18.07.2018) 

A.5.1 Gegen den Bebauungsplan bestehen 
keine grundsätzlichen Bedenken. Die 
verkehrliche Erschließung zu drei Stra-
ßen ergibt eine gute Verteilung des zu 
erwartenden Ziel- und Quellverkehrs bei 
insgesamt 32 Wohn- und 2 Gewerbeein-
heiten. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.5.2 Die Erhöhung der Stellplatzverpflichtung 
auf 1,5 Stellplätze je Wohneinheit wird 
ausdrücklich begrüßt, zumal der Grad der 
individuellen Motorisierung im ländlichen 
Bereich hoch ist und in der Regel in der 
Praxis nicht ausreicht. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.5.3 Einfriedungen sollen, bezogen auf die Dies wird berücksichtigt.  
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Straßenoberkante auf max. 1,20 m Höhe 
begrenzt werden. An Straßeneinmündun-
gen sind entsprechende Sichtdreiecke 
frei zu halten. Das Bauvorhaben liegt in 
einer großflächigen Zone mit einer zuläs-
sigen Höchstgeschwindigkeit von 30 
km/h. Die Schenkellänge des frei zu hal-
tenden Sichtfeldes beträgt dabei 30 m bei 
einer Anfahrtiefe von 3 m ab dem 
Schnittpunkt der Fahrbahnkanten. Inner-
halb dieses Feldes sind Sichthindernisse 
durch Zäune, Bepflanzung etc. zwischen 
einer Höhe von 0,80 m und 2,50 m zu 
vermeiden. Hierzu verweisen wir auf die 
Richtlinien zur Anlage von Stadtstraßen 
(RASt 06), Ziffer. 6.3.9.3. Auch sollte das 
Ausfahren aus der Tiefgarage durch 
Sichthindernisse nicht beeinträchtigt wer-
den. 

Die Sichtdreiecke werden im Bebauungsplan be-
rücksichtigt und eine entsprechende Festsetzung 
aufgenommen.  

A.5.4 Durch das Bauvorhaben entfallen Flä-
chen im öffentlichen Straßenraum entlang 
der Albrecht-Dürer Straße und der Zäh-
ringerstraße, welche bislang im Rahmen 
des Gemeingebrauchs i. V. mit der Stra-
ßenverkehrsordnung beparkt werden 
konnten. Dies ist hinzunehmen. Nicht zu 
überzeugen vermag die Stellplatzkonzep-
tion, mit welcher die wegfallenden Stell-
möglichkeiten ausgeglichen werden sol-
len. Diese, im Bereich der Anwesen Alb-
recht-Dürer-Straße 28 - 38 angezeigten 
Flächen sind vorhanden und werden be-
reits jetzt im Rahmen des Gemeinge-
brauchs beparkt. Somit werden faktisch 
keine neuen Stellflächen im öffentlichen 
Straßenraum geschaffen. Ein gewisser 
Ausgleich wäre allenfalls möglich, wenn 
die angezeigten Parkflächen durch ver-
kehrsregelnde Maßnahmen lediglich auf 
PKW beschränkt werden würden und 
somit das Parken von Wohnmobilen und 
Anhängern entfiele. 

Dies wird berücksichtigt. 

Durch das Ingenieurbüro Zink wurde ein Stellplatz-
konzept erstellt, welches zeigt, dass ein Ersatz der 
wegfallenden Stellplätze innerhalb der bestehen-
den öffentlichen Straßenverkehrsflächen und ent-
lang der Zähringer Straße möglich ist. Die Gemein-
deverwaltung verfolgt eine Umsetzung des Kon-
zepts außerhalb des Bebauungsplanverfahrens. 

 

A.5.5 Die Zähringerstraße wird zurückgebaut 
und soll zur „Spielstraße" abgestuft wer-
den. Gemeint ist wohl die Ausweisung 
zum sog. „verkehrsberuhigten Bereich", in 
welchem das Fahren mit Schrittge-
schwindigkeit und das Parken nur in dafür 
gekennzeichneten Flächen erlaubt ist. 
Hierzu sind gewisse bauliche Vorausset-
zungen zu erfüllen. Wesentlicher Punkt 
ist dabei die Schaffung einer Mischfläche, 
welcher sich alle Verkehrsarten teilen, der 
motorisierte Verkehr lediglich eine unter-
geordnete Rolle hat und dabei der Auf-
enthaltscharakter überwiegt. Inwieweit in 

Dies wird im Rahmen der Erschließungsplanung 
berücksichtigt.  
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der Zähringerstraße mit dieser Maß-
nahme der Durchgangsverkehr eindäm-
men lässt, ist abzuwarten. 

A.6 Landratsamt Emmendingen – Gesundheitsamt 
(Schreiben vom 23.08.2018) 

A.6.1 Aus Sicht des vorbeugenden Gesund-
heitsschutzes bestehen keine Bedenken 
gegen die Neuaufstellung des o.g. Be-
bauungsplanes. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.6.2 Wir setzen voraus, dass die herzustellen-
den Anlagen der öffentlichen Wasserver-
sorgung innerhalb des Planungsgebietes 
den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik entsprechen. 

Die Trinkwasserverordnung regelt die Anforderun-
gen der Trinkwassererschließung hinsichtlich Pla-
nung, Bau und Betrieb und somit auch eine Er-
schließung nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik. Diese gilt für jeden Bauherren. 
Auf die Übernahme eines Hinweises im Bebau-
ungsplan wird daher verzichtet. 

A.6.3 Sollten Retentionszisternen als Betriebs-
wasseranlagen für WC- Spülleitungen 
verwendet werden, müssen diese regel-
konform nach DIN 1988 ausgeführt wer-
den. Betriebswasseranlagen (z.B. Re-
genwassernutzungsanlagen), die zur 
Entnahme oder Abgabe von Wasser be-
stimmt sind, das nicht die Qualität von 
Wasser im Sinne der Trinkwasserverord-
nung hat und zusätzlich in Liegenschaf-
ten betrieben werden, sind nach § 13(4) 
TrinkwV der zuständigen Behörde anzu-
zeigen. 

Eine DIN-konforme Ausführung der Retentionszis-
ternen ist gesetzlich geregelt und verbindlich vor-
geschrieben. Ebenso ist die Trinkwasserverord-
nung für jeden Bauherren bindend. Auf die Über-
nahme eines Hinweises im Bebauungsplan wird 
daher verzichtet. 

 

A.6.4 Bei der Grünflächenplanung, insbesonde-
re bei Wohnbebauung, sollte auf allerge-
ne Pflanzen wie Hasel, Erle, Birke sowie 
auf starkgiftige Gewächse verzichtet wer-
den. Zu möglichen Altlasten- und Altlas-
tenverdachtsflächen sollte zuständig-
keitshalber das Amt für Wasserwirtschaft 
und Bodenschutz gehört werden. 

Dies wird berücksichtigt, indem ein entsprechender 
Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen wird 

A.7 Landratsamt Emmendingen – Vermessungsamt 
(Schreiben vom 23.08.2018) 

A.7.1 Das Liegenschaftskataster ist in diesem 
Bereich bereits im Hinblick auf die beab-
sichtigte Planung fortgeführt. Die Pla-
nungsgrundlage ist insofern veraltet. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Das Liegenschaftskataster muss aufgrund einer 
erneuten Änderung des Grundstückszuschnitts 
noch einmal fortgeschrieben werden. Sollte dies 
vor Satzungsbeschluss bereits eingearbeitet sein, 
wird die Katastergrundlage entsprechend aktuali-
siert. 

A.8 Landratsamt Emmendingen – Landwirtschaftsamt 
(Schreiben vom 25.07.2018) 

A.8.1 Das Vorhaben trägt als Maßnahme der 
Innenentwicklung zu einem sparsamen 
Umgang mit Grund und Boden bei und 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  
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wird aus landwirtschaftlicher Sicht be-
grüßt. 

A.9 Landratsamt Emmendingen – Untere Baurechtsbehörde 
(Schreiben vom 01.08.2018) 

A.9.1 Betreffend der Neuaufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes „Zäh-
ringerstraße", Teningen nehmen wir wie 
folgt Stellung: 

Satzung: 

In § 1 der Satzung sollte die Korrektur ei-
ner Datumsangabe vorgenommen wer-
den. 

Grundsätzliches: 

Ansonsten bestehen von hier aus keine 
Bedenken oder Anregungen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Dies wird berücksichtigt. 

 
 
 
 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10 Landratsamt Emmendingen – Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 
(Schreiben vom 03.09.2018) 

A.10.1 Zum o.g. Vorhaben der Gemeinde Tenin-
gen weist der Eigenbetrieb Abfallwirt-
schaft des Landkreises Emmendingen 
auf die Belange der Müllabfuhr sowie auf 
die Belange der Abfallwirtschaft hin: 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.10.2 Belange der Müllabfuhr 

„Berücksichtigung der Belange der Müll-
abfuhr bei der Planung der Erschlie-
ßungsstraßen im Rahmen der Aufstellung 
von Bebauungsplänen"; (siehe anhän-
gende Anlage). 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.10.3 Belange der Abfallwirtschaft  

A.10.3.1 Erdaushub: 

Nach den Regelungen des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes (KrWG) gelten der 
Grundsatz der Abfallvermeidung sowie 
die Rangfolge der Verwertung von Abfäl-
len vor deren Beseitigung und weisen da-
rauf wir hin, dass bei der Aufstellung des 
Bebauungsplans / im Rahmen der Bau-
leitplanung Maßnahmen zur Vermeidung 
von Erdaushubabfällen zu berücksichti-
gen sind. So soll bspw. durch die Festle-
gung von geringeren Aushubtiefen bei 
gleichzeitig höher festgelegtem Gelän-
deniveau ein Erdmassenausgleich vor Ort 
umgesetzt werden.  

Fällt darüber hinaus Bodenaushub zur 
Entsorgung an, hat zuvor die Prüfung zu 
erfolgen, ob das Bodenmaterial verwertet 
werden kann. Verwertungsmöglichkeiten 
bestehen im Landschaftsbau, in Auffüll-

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ermöglicht 
am Standort eine Vielzahl an dringend benötigten 
Wohnungen. Dies bedeutet, dass eine verdichtete 
Bauweise erforderlich ist. Deshalb werden die be-
nötigten Stellplätze vorwiegend in einer Tiefgarage 
untergebracht. Die komplette Verwertung des Bo-
denaushubs ist aufgrund der baulichen Nutzung 
des Plangebiets somit voraussichtlich nicht mög-
lich. Eine Erhöhung des Geländes ist ebenfalls 
nicht gewünscht, da die bereits höheren Gebäude 
dann noch massiver in Erscheinung treten würden, 
was die Gemeinde vermeiden möchte. 

 

 
Die Hinweise zum Umgang mit anfallendem Bo-
denaushub und zur Verwertung des anfallenden 
Bodenaushubs vor Ort werden in den Bebauungs-
plan aufgenommen.  
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maßnahmen oder beim Einbau in techni-
sche Bauwerke. Belastete bzw. un-
brauchbare Böden sind von verwertba-
rem Boden zu trennen. Das Herstellen 
von Gemischen aus belastetem Erdaus-
hub ist unzulässig. 

Zu prüfen ist auch, ob die Baufläche in 
den Bereichen von Böden liegt, die durch 
den historischen mittelalterlichen Bergbau 
vorbelastet sind. Sollte dies der Fall sein, 
so ist der anfallende Bodenaushub vor 
Ort zu verwerten. 

Der Landkreis Emmendingen verfügt der-
zeit über keine geeigneten Deponiekapa-
zitäten, auf denen derartiger Erdaushub 
eingelagert werden kann. 

 

 

 

 
 
Das Plangebiet liegt nach Angaben der unteren 
Wasserbehörde in einem Bereich der durch den 
mittelalterlichen Bergbau vorbelastet ist. Es wird 
ein entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan 
aufgenommen.  

 
Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.10.3.2 Weitere Bedenken oder Anregungen 
bestehen keine. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.11 Landratsamt Emmendingen – Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 
(Schreiben vom 06.11.2008) 

Berücksichtigung der Belange der 
Müllabfuhr bei der Planung der Er-
schließungsanlagen im Rahmen der 
Aufstellung von Bebauungsplänen 

 

A.11.1 Anlass 

In jüngerer Zeit ist vermehrt festzustellen, 
dass bei der Planung und Dimensionie-
rung der Erschließungsstraßen für Neu-
baugebiete die Belange und Anforderun-
gen der Müllabfuhr und anderer Versor-
gungsfahrzeuge nicht hinreichend beach-
tet werden. Die Abfuhrunternehmen be-
schweren sich über unzulängliche Ver-
kehrsverhältnisse. 

Gründe sind der Trend zu 

 schmaleren Straßenquerschnitten, 
Verzicht auf Schrammbord, Gehweg 
und Parkplätze im öffentlichen Stra-
ßenraum, 

 Stichstraßen und Sackgassen ohne 
Wendemöglichkeit, 

 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 
und Einbau von Hindernissen. 

Diese Entwicklungen geben Anlass auf 
die Erfordernisse der Müllabfuhr hinzu-
weisen. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.11.2 Bauliche und sicherheitstechnische 
Anforderungen der Müllabfuhr 

Nach der Unfallverhütungsvorschrift 
„Müllbeseitigung" und den sicherheits-
technischen Bedingungen der Berufsge-

 

 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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nossenschaft (gesetzliche Unfallversiche-
rung) müssen Straßen, die von Müllfahr-
zeugen befahren werden (sollen), be-
stimmte Anforderungen erfüllen. 

A.11.2.1 Einige ausgewählte allgemeine Be-
dingungen 

 Die Straße muss ausreichend tragfä-
hig sein (das zulässige Gesamtge-
wicht von Abfallsammelfahrzeugen 
beträgt max. 26 t). 

 Die Straße muss so angelegt sein, 
dass auf geneigtem Gelände ausrei-
chende Sicherheit gegen Umstürzen 
und Rutschen gegeben ist. Der be-
fahrbare Teil der Straße muss so breit 
sein, dass der Fahrer eines Müllfahr-
zeuges einen ausreichenden Sicher-
heitsabstand von Böschungsrändern 
einhalten kann. 

 Die Fahrbahnbreiten von Anlieger-
straßen und -Wegen sind nach den 
Richtlinien für die Anlage von Stadt-
straßen (RASt 06) der Forschungs-
gesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen zu dimensionieren. 

 In Kurven ist der Querschnitt entspre-
chend den fahrdynamischen Erfor-
dernissen aufzuweiten. 

 In das Fahrzeugprofil (Regelmaß: 4 m 
Höhe, 2,5 m Breite) dürfen auch in 
Durchfahrten, Kurven usw. keine Ge-
genstände, z.B. Dächer, Straßenla-
ternen, starke Baumäste hineinragen. 

 Schwellen und Durchfahrtsschleusen 
müssen problemlos von Abfallsam-
melfahrzeugen befahren werden kön-
nen. 

 

 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Das Plangebiet ist von drei Seiten durch bestehen-
de Straßen erschlossen. Eine Befahrbarkeit durch 
die Müllabfuhr ist nach wie vor gegeben. Dies wur-
de auch im Rahmen einer Überprüfung der Ver-
kehrsführung berücksichtigt. 

A.11.2.2 Besondere Bedingungen für Stich-
straßen und Wege 

Müll darf nur abgeholt werden, wenn die 
Zufahrt zu Müllbehälterstandplätzen so 
angelegt ist, dass ein Rückwärtsfahren 
nicht erforderlich ist (§ 16 Unfallverhü-
tungsvorschrift „Müllbeseitigung"). Auf 
Sackstraßen, die nach dem 01.10.1979 
geplant und gebaut werden, darf mit Ab-
fallsammelfahrzeugen nicht mehr rück-
wärts gefahren werden. Ausgenommen 
ist ein kurzes Zurücksetzen zum Zwecke 
des Rangierens. 

In Stichstraßen und -wegen, die von Müll-
fahrzeugen befahren werden, muss am 
Ende eine geeignete Wendeanlage vor-
handen sein. Wendeanlagen können als 

 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Das Plangebiet ist von drei Seiten erschlossen. Ein 
Rückwärtsfahren oder Wenden wird nicht erforder-
lich sein.  
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Wendehammer, Wendekreis oder Wen-
deschleife ausgeführt werden. Die Wen-
deanlagen sind so zu dimensionieren, 
dass möglichst nur ein- oder zweimal zu-
rückgestoßen werden muss. 

Auf die „Richtlinien für die Anlage von 
Stadtstraßen (RASt 06)", herausgegeben 
von der Forschungsgesellschaft für Stra-
ßen- und Verkehrswesen (FGSV, Köln), 
wird hingewiesen. 

Für alle Straßen mit Wendemöglichkeit 
gilt grundsätzlich, dass diese Straßen nur 
vorwärts befahren werden dürfen und an 
ihrem Ende gewendet werden muss. 
Wenn am Ende keine geeignete Wende-
anlage vorhanden ist, darf ein Abfall-
sammelfahrzeug aus sicherheitstechni-
schen Gründen die Stichstraße oder den 
Stichweg nicht befahren. Die Anwohner 
von Stichstraßen und -wegen ohne Wen-
demöglichkeit müssen dann das Müllge-
fäß sowie alle anderen Abfälle an der 
nächsten anfahrbaren Straße zur Abfuhr 
bereitstellen. Nur bei relativ kurzen Stich-
straßen wird man es den Anwohnern zu-
muten können, ihre Abfälle zu Behälter-
standplätzen zu bringen, die an der Stra-
ßeneinmündung liegen. In allen anderen 
Fällen wird erwartet, dass Stichstraßen 
von Müllfahrzeugen befahren werden, 
weshalb am Ende dieser Straßen Wen-
deanlagen vorzusehen sind. 

A.11.3 Folgerungen 

Die Gemeinden werden ausdrücklich auf 
die zu beachtenden Belange der Müllab-
fuhr hingewiesen. Falls in den Bebau-
ungsplänen Stichstraßen ohne Wende-
möglichkeit oder ohne Durchfahrmöglich-
keit (z.B. mit Steckpfosten, Senkpfosten) 
geplant werden, sind die Konsequenzen 
hinsichtlich der Belange der Müllabfuhr 
abzuwägen und zu begründen. In solchen 
Fällen sollte in der Begründung zum Be-
bauungsplan dargelegt werden, dass die 
Müllgefäße an eine geeignete anfahrbare 
Stelle gebracht werden müssen und dass 
die Anwohner diese Erschwernisse in 
Kauf zu nehmen haben. 

Bebauungspläne, die die baulichen und 
sicherheitstechnischen Anforderungen 
der Müllabfuhr nicht erfüllen, müssten 
ggf. wegen dem Verstoß gegen Vorschrif-
ten der städtebaulichen Planung (Gebote 
der Berücksichtigung der Belange des 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  
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Güterverkehrs (1 Abs. 5 Nr. 9 BauGB), 
der Versorgung (§ 1 Abs. 5 Nr. 8e 
BauGB) sowie der Sicherheit der Arbeits-
bevölkerung (Müllwerker) (§ 1 Abs. 5 Nr. 
1 BauGB), beanstandet werden. 

A.12 Landratsamt Emmendingen – Untere Denkmalschutzbehörde 
(Schreiben vom 14.09.2018) 

A.12.1 Aus Sicht der unteren Denkmalschutzbe-
hörde bestehen keine Bedenken gegen 
die vorliegende Planung. Die Belange 
des Denkmalschutzes sind berücksichtigt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.13 Landratsamt Emmendingen – Bauleitplanung 
(Schreiben vom 14.09.2018) 

A.13.1 Planunterlagen, Allgemeines 

Aus bauleitplanerischer Sicht bestehen 
gegen die vorliegende Planung keine Be-
denken. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.13.2 Entwicklung aus dem Flächennut-
zungsplan (FNP) 

Der Flächennutzungsplan sieht für die 
überplante Fläche eine Wohnbaufläche 
vor. Die Entwicklung des Bebauungspla-
nes aus dem Flächennutzungsplan wird 
bestätigt. 

 
 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.13.3 Weiteres Verfahren 

Nach dem Abschluss des Verfahrens 
durch den Satzungsbeschluss, die orts-
übliche öffentliche Bekanntmachung und 
den Eintritt der Rechtskraft, bitten wir, uns 
folgende Unterlagen zu senden: 

- Die Abwägungsentscheidung des 
Gemeinderates zu den eingegange-
nen Stellungnahmen. 

- Die Gemeinderatsniederschrift über 
den Satzungsbeschluss. 

- Den Nachweis der öffentlichen Be-
kanntmachung des Bebauungsplanes 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit Anga-
be des Datums des Inkrafttretens. 

- 2 Exemplare des ausgefertigten Be-
bauungsplanes mit zugehörigen Anla-
gen. 

- Digitale Daten des Bebauungspla-
nes/Flächennutzungsplanes per E-
Mail oder CD/DVD im Dateiformat .pdf 

 

Dies wird nach Abschluss des Verfahrens berück-
sichtigt. 

A.13.4 Hinweise  

A.13.4.1 Wir weisen darauf hin, dass bei Änderung 
der Festsetzungen nach der Offenlage 
§ 4a Abs. 3 BauGB zu beachten ist und 
unter Umständen eine zweite Offenlage 

Dies wird berücksichtigt. 

Aufgrund einer Änderung des Geltungsbereichs 
sowie der Anpassung der Stellplatzorganisation 
wurde eine erneute, eingeschränkte Offenlage 
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durchzuführen wäre. Bei einer einge-
schränkten neuen Offenlage sind die 
Veränderungen gegenüber der 1. Pla-
nung kenntlich zu machen. 

gem. § 4a (3) BauGB durchgeführt. Die Verände-
rungen wurden in den Texten markiert und in ei-
nem Zusatzblatt aufgelistet.  

A.13.4.2 Um Ausfertigungsmängel des Planes zu 
vermeiden, weisen wir darauf hin, dass 
der Plan nach dem Satzungsbeschluss 
des Gemeinderates aber vor der öffentli-
chen Bekanntmachung ausgefertigt wer-
den muss. 

Dies wird berücksichtigt. 

A.13.4.3 Da die rechtskräftigen Bebauungspläne 
vom Regierungspräsidium Freiburg in ein 
geografisches Informationssystem über-
tragen werden, bitten wir darum, Herrn 
Peter Schneider beim Referat 21 des Re-
gierungspräsidiums ebenfalls eine Mehr-
fertigung des Planes zukommen zu las-
sen. Dies ist auch per E-Mail möglich un-
ter der Adresse: pe-
ter.schneider@rpf.bwl.de 

Dies wird nach Abschluss des Verfahrens berück-
sichtigt.  

A.14 Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
(Schreiben vom 04.09.2018) 

A.14.1 Geotechnik 

Das LGRB weist darauf hin, dass im An-
hörungsverfahren des LGRB als Träger 
öffentlicher Belange keine fachtechnische 
Prüfung vorgelegter Gutachten oder von 
Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das 
Plangebiet ein ingenieurgeologisches 
Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten 
oder geotechnischer Bericht vorliegt, lie-
gen die darin getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutachtenden 
Ingenieurbüros. 

Andernfalls empfiehlt das LGRB die 
Übernahme der folgenden geotechni-
schen Hinweise in den Bebauungsplan: 

Auf Grundlage der am LGRB vorhande-
nen Geodaten bildet im Plangebiet Auen-
lehm mit unbekannter Mächtigkeit den 
oberflächennahen Baugrund. 

Mit einem kleinräumig deutlich unter-
schiedlichen Setzungsverhalten des Un-
tergrundes ist zu rechnen. Ggf. vorhan-
dene organische Anteile können zu zu-
sätzlichen bautechnischen Erschwernis-
sen führen. Der Grundwasserflurabstand 
kann bauwerksrelevant sein. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im 
Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Bau-
grundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 

 

Dies wird berücksichtigt, indem ein entsprechender 
Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen wird.  
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Wahl und Tragfähigkeit des Gründungs-
horizonts, zum Grundwasser, zur Bau-
grubensicherung) werden objektbezoge-
ne Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 
EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein pri-
vates Ingenieurbüro empfohlen. 

A.14.2 Boden 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher 
Sicht keine Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken vorzutragen. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.14.3 Mineralische Rohstoffe 

Zum Planungsvorhaben sind aus roh-
stoffgeologischer Sicht keine Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken vorzubrin-
gen. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.14.4 Grundwasser 

Zum Planungsvorhaben sind aus hydro-
geologischer Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzubringen. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.14.5 Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen 
Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Un-
terlagen ist das Plangebiet nicht von Alt-
bergbau oder Althohlräumen betroffen. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.14.6 Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange 
des geowissenschaftlichen Naturschutzes 
nicht tangiert. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.14.7 Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundver-
hältnisse können dem bestehenden Geo-
logischen Kartenwerk, eine Übersicht 
über die am LGRB vorhandenen Bohrda-
ten der Homepage des LGRB 
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen wer-
den. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser 
Geotop-Kataster, welches im Internet un-
ter der Adresse http://lgrb-
bw.de/geotourismus/geotope (Anwen-
dung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) 
abgerufen werden kann. 

 

Dies wird berücksichtigt, indem ein entsprechender 
Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen wird. 

A.15 Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 03.09.2018) 

A.15.1 Von Seiten der Industrie- und Handels-
kammer Südlicher Oberrhein sind zur 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  
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Planung der Gemeinde Teningen weder 
Anregungen, noch Bedenken zu äußern. 
Das städtebauliche Konzept wird begrüßt. 

A.16 Regionalverband Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 02.08.2018) 

A.16.1 Wir begrüßen die Nachverdichtung im 
Bestand durch Mehrwohnungsbau. 

Aus regionalplanerischer Sicht bestehen 
keine Einwendungen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.17 Deutsche Telekom Technik GmbH 
(Schreiben vom 23.08.2018) 

A.17.1 Die Telekom Deutschland GmbH (nach-
folgend Telekom genannt) - als Netzei-
gentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. 
v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche 
Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten 
der Wegesicherung wahrzunehmen so-
wie alle Planverfahren Dritter entgegen-
zunehmen und dementsprechend die er-
forderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.17.2 Im betroffenen Plangebiet des neuen 
Bauplatzes sind Telekommunikationsli-
nien der Telekom vorhanden. Diese sind 
aus dem beigefügten Plan ersichtlich. Die 
das Grundstück querende Telekommuni-
kationslinie muss vor Baubeginn auf eine 
neue sichere Trasse umgelegt werden. 

Der Bestand und der Betrieb der vorhan-
denen TK-Linien und des Kabelverzwei-
gers in der Zähringerstraße müssen wei-
terhin gewährleistet bleiben. 

Dies wird im Rahmen der Erschließungsplanung 
berücksichtigt.  

Die komplette Leitungstrasse wird vor Baubeginn 
entsprechend verlegt. Die Abstimmungen hierzu 
laufen bereits. Die Telekom wird im Rahmen der 
Realisierung beteiligt.  

 

A.17.3 Zur Versorgung der neu geplanten Ge-
bäude im Baugebiet mit Telekommunika-
tionsinfrastruktur durch die Telekom ist 
die Verlegung neuer Telekommunikati-
onslinien im Plangebiet und eventuell 
auch außerhalb des Plangebiets erforder-
lich. 

Die Deutsche Telekom orientiert sich 
beim Ausbau ihrer Festnetzinfrastruktur 
unter anderem an den technischen Ent-
wicklungen und Erfordernissen. Insge-
samt werden Investitionen nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten geplant. 

Der Ausbau der Deutschen Telekom er-
folgt nur dann, wenn dies aus wirtschaftli-
cher Sicht sinnvoll erscheint. Dies bedeu-
tet aber auch, dass die Deutsche Tele-

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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kom da, wo bereits eine Infrastruktur ei-
nes alternativen Anbieters besteht oder 
geplant ist, nicht automatisch eine zusätz-
liche, eigene Infrastruktur errichtet. 

Wir machen besonders darauf aufmerk-
sam, dass aus wirtschaftlichen Gründen 
eine unterirdische Versorgung des Neu-
baugebietes nur bei Ausnutzung aller 
Vorteile einer koordinierten Erschließung 
möglich ist. Sollten sich keine Koordinati-
onsmöglichkeiten ergeben, so wird aus 
wirtschaftlichen Gründen eine oberirdi-
sche Verkabelung angestrebt. Diese er-
füllt nach wie vor alle technischen Bedin-
gungen der Deutschen Telekom AG. 

Die Herstellung der Zuführung für das 
Neubaugebiet lässt sich die Deutsche Te-
lekom AG offen und ist kein Bestandteil 
dieser Stellungnahme. 

 

 

 

Im Rahmen des Bebauungsplans wurde festge-
setzt, dass Freileitungen im Plangebiet aus ortsge-
stalterischen Gründen nicht zulässig sind. 

A.17.4 Wir bitten folgende fachliche Festsetzung 
in Ihrer Planung zu berücksichtigen. 
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind ge-
eignete und ausreichende Trassen mit 
einer Leitungszone in einer Breite von ca. 
0,3 m für die Unterbringung der Tele-
kommunikationslinien der Telekom vor-
zusehen. 

Dies wird im Rahmen der Erschließungsplanung 
berücksichtigt. Die Straßen und Gehwege verblei-
ben in öffentlicher Hand, weshalb die Aufnahme 
von Leitungsrechten nicht erforderlich ist.   

A.17.5 Für den rechtzeitigen Ausbau des Tele-
kommunikationsnetzes sowie die Koordi-
nierung mit dem Straßenbau und den 
Baumaßnahmen der anderen Leitungs-
träger ist es notwendig, dass Beginn und 
Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im 
Bebauungsplangebiet der Deutschen Te-
lekom Technik GmbH unter dem im Brief-
kopf genannten Adresse so früh wie mög-
lich, mindestens 3 Monate vor Baube-
ginn, schriftlich angezeigt werden. 

Dies wird im Rahmen der Realisierung des Vorha-
bens berücksichtigt.  

A.18 bnNETZE GmbH 
(Schreiben vom 19.07.2018) 

A.18.1 Das Verfahrensgebiet kann über das 
bestehende Leitungsnetz mit Erdgas ver-
sorgt werden. Hausanschlüsse werden 
nach den technischen Anschlussbedin-
gungen der bnNETZE GmbH, den Best-
immungen der NDAV und den Maßgaben 
der einschlägigen Regelwerke in der je-
weils gültigen Fassung ausgeführt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.18.2 In Anlehnung an die DIN 18012 wird für 
Neubauvorhaben ein Anschlussüberga-
beraum benötigt. Der Hausanschluss-
raum ist an der zur Straße zugewandten 
Außenwand des Gebäudes einzurichten 

Dies wird im Rahmen der Erschließungsplanung 
berücksichtigt. 
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und hat ausreichend belüftbar zu sein. 
Anschlussleitungen sind geradlinig und 
auf kürzestem Weg vom Abzweig der 
Versorgungsleitung bis in den Hausan-
schlussraum zu führen. 

A.19 Netze BW GmbH 
(Schreiben vom 16.07.2018) 

A.19.1 Der oben genannte Bebauungsplan wur-
de von uns eingesehen und hinsichtlich 
der Stromversorgung überprüft. 

Für das Bauvorhaben wird aufgrund des 
Leistungsbedarfs ein Anschluss ab Tra-
fostation festgelegt. 

Hinsichtlich der Kabeltrasse innerhalb 
des Neubaugebiets bitten wir um Berück-
sichtigung des "Merkblatts über Baum-
standorte und unterirdische Versor-
gungsanlagen", der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen. 

Die Herstellung des elektrischen Versor-
gungsnetzes erfolgt durch ein von der 
Netze BW GmbH beauftragtes, qualifi-
ziertes Unternehmen. Bei der Ausfüh-
rungsplanung ist der hierfür erforderliche 
zeitliche Aufwand bei der Netze BW 
GmbH zu erfragen und im Bauzeitenplan 
zu berücksichtigen. 

Wir bitten Sie, die vorgenannten Aussa-
gen, soweit sie für die Planung von Be-
deutung sind, in den textlichen bzw. 
zeichnerischen Teil des Bebauungspla-
nes aufzunehmen. Für die Kabelverlege-
arbeiten benötigen wir eine Bauzeit von 
ca. 4 Wochen. 

Wir bitten zu gegebener Zeit - mindestens 
jedoch 4 Monate vor Erschließungsbe-
ginn - um Übersendung eines Bauzeiten-
planes. 

Dies wird im Rahmen der Erschließungsplanung 
berücksichtigt. 

A.19.2 Wir bedanken uns für die Beteiligung am 
Bebauungsplanverfahren und bitten wei-
terhin um Beteiligung. Nach Abschluss 
des Verfahrens bitten wir um Benachrich-
tigung über das Inkrafttreten des Bebau-
ungsplanes. 

Dies wird berücksichtigt. Das Ergebnis der Abwä-
gung wird nach Abschluss des Verfahrens mitge-
teilt.  

A.20 Landesnaturschutzverband BW 
(Schreiben vom 12.07.2018) 

A.20.1 Die Stellungnahme erfolgt auch namens 
der dem LNV angeschlossenen Verbän-
de. 

Aus Sicht des Naturschutzes bestehen 
gegen diese Planung keine Einwände. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Die jeweiligen Arten sollen offengehalten werden, 
da eine Beschränkung der Auswahl aus ökologi-
scher Sicht im innerörtlichen Bereich nicht unbe-
dingt erforderlich ist. 
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Wir möchten jedoch darum bitten, für die 
Gestaltung des Außenbereichs einheimi-
sche Gehölze vorzusehen. 

 

A.21 BUND 
(Schreiben vom 21.09.2018) 

A.21.1 Der BUND-Regionalverband Südlicher 
Oberrhein hat uns Ihr Schreiben weiter-
geleitet. 

Wir halten das Projekt mit 32 Wohnein-
heiten und Tiefgarage im Innenbereich 
von Teningen -auch gestalterisch - für ge-
lungen. Wir regen an, dass zur Bepflan-
zung der Außenanlagen heimische Ge-
hölze verwendet werden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Die jeweiligen Arten sollen offengehalten werden, 
da eine Beschränkung der Auswahl aus ökologi-
scher Sicht im innerörtlichen Bereich nicht unbe-
dingt erforderlich ist. 

 

 

B KEINE BEDENKEN UND ANREGUNGEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖF-
FENTLICHER BELANGE 

 

B.1 Landratsamt Emmendingen – Amt für Flurneuordnung 
(Schreiben vom 18.07.2018) 

B.2 Landratsamt Emmendingen – Forstliche Belange 
(Schreiben vom 17.07.2018) 

B.3 Landratsamt Emmendingen – Amt für ÖPNV 
(Schreiben vom 17.07.2018) 

B.4 Landratsamt Emmendingen – Ordnungsamt - Friedhoswesen 
(Schreiben vom 06.08.2018) 

B.5 Unitymedia BW GmbH 
(Schreiben vom 07.09.2018) 

B.6 terrants bw GmbH 
(Schreiben vom 16.07.2018) – Keine weitere Beteiligung 

B.7 Gemeinde Reute 
(Schreiben vom 07.08.2018) – keine weitere Beteiligung 

B.8 Gemeinde Malterdingen 
(Schreiben vom 20.07.2018) 

B.9 Gemeinde Bahlingen a.K. 
(Schreiben vom 11.09.2018) 

B.10 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 21 Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 

B.11 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 22 Stadtsanierung, Wirtschaftsförderung 

B.12 Regierungspräsidium Stuttgart – Landesamt für Denkmalpflege 

B.13 Deutsche Telekom Technik GmbH – Donaueschingen 

B.14 Abwasserzweckverband Staufener Bucht 

B.15 Abwasserzweckverband Untere Elz 

B.16 Polizeipräsidium Freiburg 
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B.17 Gemeinde Riegel 

B.18 Stadt Emmendingen 

C PRIVATE STELLUNGNAHMEN VON BÜRGERINNEN UND BÜRGERN 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

C.1 Protokoll Bürgerbeteiligung 
(Schreiben vom 17.09.2018) 

Anregungen und Einwendungen der 
anwesenden Bürgerschaft: 

 

C.1.1 Bürger 1: Wohin wird das Oberflächen-
wasser abgeleitet? 

Burg: Laut Bebauungsplanvorschriften ist das 
Oberflächenwasser zurückzuhalten. Ein Baugrund-
gutachten hat ergeben, dass eine Versickerung 
schwierig ist. Es werden Rückhaltungen, z.B. über 
Retentionszisternen vorgesehen. 

C.1.2 Bürger 1: Können die vorh. Kanalsysteme 
das abzuleitende Oberflächenwasser 
aufnehmen? 

BM: Das wird geprüft und gerechnet, dürfte aber 
kein Problem sein. 

C.1.3 Bürgerin: Bleibt die Zähringerstraße so 
breit wie sie jetzt ist? 

BM: Die Zähringerstraße soll im Bereich des Bau-
feldes zur Wohnstraße werden. Ggf. wird die Stra-
ße in diesem Bereich etwas verschmälert zur Ver-
kehrsberuhigung. Es wird kein Durchfahrtsverbot 
geben. Es wird keine Einbahnstraße geben. 

C.1.4 Bürgerin: Ich bin nicht ganz dafür, dass 
ein so massiver Bau-Körper errichtet 
wird. 

BM: Ich stehe dazu Flächen zu sparen und nach zu 
verdichten. Bezahlbaren Wohnbau und Sozialwoh-
nungen bekommt man nicht mit niedrigen Ge-
schossigkeiten hin. Der Gemeinderat hat klar be-
schlossen, dass die Gemeinde ein Belegungsrecht 
für den Sozialwohnungsanteil hat. 

C.1.5 Bürgerin: Muss Teningen so groß wer-
den? 

BM: Teningen ist keine Insel. Der ganze Raum/die 
Region wächst. Wir haben Fachkräftemangel. 

C.1.6 Bürger 2: Das Thema Parken und Ver-
kehr treibt sehr viele um, die da oben 
wohnen. Im Bereich Tscheulinvillen (Frie-
drich-Meyer Str.) hat die Gemeinde das 
durch die Bebauung entstandene Ver-
kehrsproblem bis dato auch nicht gelöst. 

BM: Bei den Tscheulinvillen wurde ein Parkie-
rungskonzept erarbeitet und vom Gemeinderat 
beschlossen. Die Umsetzung ist noch nicht erfolgt. 

C.1.7 Bürger 2: Ich gehe davon aus, dass das 
vom Gemeinderat geforderte Parkie-
rungskonzept vorliegt, bevor der B-Plan 
beschlossen wird. 

BM: Ich kann nicht garantieren, dass das Konzept 
vorher vorliegt aber die Verwaltung wird selbstver-
ständlich das geforderte Konzept erarbeiten. Un-
abhängig davon hat die Verwaltung bereits darge-
legt, dass aufgrund der Analyse der Parkierungssi-
tuation keine Parkierungsprobleme zu erwarten 
sind. 

C.1.8 Bürger 2: Wenn man die 2 geplanten 
Gewerbeeinheiten entfallen ließe, so 
könnte das Bauvorhaben optisch verträg-
licher werden. 

BM: Ich höre dazu auch andere Stimmen aus dem 
Oberdorf hinsichtlich der Thematik „Wegfall von 
Dienstleistungen". Es wird nur nichtstörendes Ge-
werbe als kleines belebendes Element in Frage 
kommen. 

C.1.9 Bürger 2: Ich habe immer noch Probleme Ruppenthal: Wir hatten die Ausschreibung der 



Gemeinde Teningen Stand: 19.03.2019 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Zähringer Straße“  
  

Abwägung der Stellungnahmen aus der Offenlage Seite 22 von 37 

 
 

19-03-19 Abwägung Offenlage (19-02-25).docx 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

mit der optischen Gestaltung. In Freiburg 
hat die Wohnbau Baden ein Objekt mit 
100% Sozialwohnungen realisiert. Würde 
man das hier auch so machen, so könnte 
man auf die freifinanzierten Wohnungsan-
teile verzichten und dadurch die Baumas-
sen entsprechend reduzieren. 

Gemeinde Teningen als Grundlage für unser Kon-
zept/Angebot. Die Verwirklichung von 50% Sozial-
wohnungen ist schon eine Herausforderung. Es ist 
kein Geheimnis, dass auch ein Investor ein Gewinn 
machen muss um überlebensfähig zu sein. Das 
geht nur über die Flächen die realisiert werden 
können (Wohnfläche/Nutzfläche). 

BM: Die Gemeinde hat von vornherein 32 Woh-
nungen mit 50% Sozialwohnungsanteil ausge-
schrieben. Die Bebauung ist in der vorh. städtebau-
lichen Lage ein ausgewogener Kompromiss der 
städtebaulich verträglich ist. 

C.1.10 Bürger 3: Warum gibt die Gemeinde 32 
Wohneinheiten vor? Das erschließt sich 
mir nicht. Dennoch finde ich die aufge-
zeigte gestalterische Lösung unter den 
Voraussetzungen noch ganz gut. 

BM: Ich stimme Ihnen zu, dass der Investor eine 
gestalterisch sehr ansprechende Lösung ausgear-
beitet hat. Die Gemeinde wurde schon im Vorfeld 
der Ausschreibung fachlich städtebaulich beraten 
und hat in Varianten die Bebaubarkeit und das Maß 
der Verträglichkeit geprüft. 

C.1.11 Bürgerin 4: Können Sie nochmals die 
Grüngestaltung darstellen. 

Burg: Erläutert die vorgesehene Außenanlagenge-
staltung. 

- Baumstandorte 
- Gründächer (70% der Flachdachflächen) 
- Heckeneinfassungen 

C.1.12 Bürger 2: Wurde der Kaufvertrag mit dem 
Investor schon vollzogen. 

BM: Nein, noch nicht. 

C.1.13 Bürgerin: Wo ist die Einfahrt zur Tiefga-
rage? 

Burg: An der Kandelstr. und Albrecht-Dürer-Str. 
gibt es die Ein- bzw. Ausfahrt. 

C.1.14 Bürgerin: Fällt der Gehweg/Begrünung 
(Baum) an der Ecke Albrecht-Dürer-
/Zähringerstr. dem Baugrundstück zu? 

BM: Ja, in großen Teilen. Hier soll eine Platzgestal-
tung ausgeführt werden. 

C.1.15 Bürgerin: Könnte der 5-geschossige Ge-
bäudekörper auch an anderer Stelle in-
nerhalb des Grundstücks angeordnet 
werden? 

Ruppenthal: Wir sind überzeugt, dass das gewählte 
Baumassenkonzept städtebaulich die beste Lösung 
darstellt. 

C.1.16 Bürger 1: Wann gehen Sie in die Ver-
marktung mit den Wohnungen? 

Ruppenthal: Sobald wir Baurecht haben gehen wir 
an die Kalkulation. Eine Vermarktung wird frühes-
tens ab Sommer 2019 stattfinden. 

C.1.17 Bürgerin: Wie werden die Stellplätze zu-
geteilt? 

Ruppenthal: Bei den Sozialwohnungen wird es 1 
Stellplatz pro Wohnung geben. Bei den frei ver-
markteten Wohnungen voraussichtlich 2 Stellplätze 
pro Wohnung. Die Stellplätze werden Wohnungs-
gebunden zugeteilt. 

C.2 Bürger 1 
(Schreiben vom 18.09.2018) 

C.2.1 Gegen den Entwurf des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans „Zähringer Stra-
ße", den der Gemeinderat in seiner Sit-
zung am 03.07.2018 gebilligt hat, erhe-
ben wir im Zuge der Auslegung fristge-
recht folgende Einwendungen: 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  
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C.2.2 Infrastruktur 

Wie sich an den „Villen am Mühlbau" lei-
der regelmäßig verfolgen lässt, ist die 
Frage der Müllentsorgung ein wenig 
durchdachtes und nicht gelöstes Prob-
lem. Vor und an Abfuhrtagen stehen die 
Restmülltonnen zwei- oder sogar dreirei-
hig auf dem dortigen Gehweg, so dass für 
Fußgänger mit Rollator, Kinderwagen o.ä. 
kein Durchkommen mehr möglich ist. 
Gleiches gilt für die großen Papiercontai-
ner. Die Problematik wurde von einem 
Bürger bereits in der Bürgerfragestunde 
in der Gemeinderatssitzung am 
10.04.2018 angesprochen. Die Gemein-
deverwaltung hatte seinerzeit zugesagt 
sich mit der Hausverwaltung in Verbin-
dung zu setzen, um eine Lösung zu fin-
den. Bisher ist aber keine Besserung ein-
getreten. Beim Hochhaus in der Albrecht-
Dürer-Straße 32 stehen die Müllcontainer 
vor und an Abfuhrtagen regelmäßig auf 
der Straße, um den Gehweg nicht zu blo-
ckieren. Da im Zuge der geplanten Be-
bauung eine Verschmälerung der Zährin-
ger Straße vorgesehen ist und gleichzei-
tig die neu hinzukommenden Müllcontai-
ner von bis zu 32 weiteren Wohneinhei-
ten zur Abholung bereitgestellt werden 
müssen, stellt sich die Frage, wo die 
Müllcontainer des neuen Gebäudes ste-
hen sollen. Gibt es einen eigens dafür 
vorgesehenen Platz? Oder sollen auch 
dafür Gehwege oder Straßen genutzt 
werden, die aufgrund des schmäleren 
Zuschnittes und der Zahl der Behältnisse 
dann für Passanten blockiert sind? Diese 
Frage sollte im Vorfeld sehr genau ge-
prüft werden, und im Rahmen der Be-
schlussfassung über den vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan sollten dem Inves-
tor entsprechende verbindliche Vorgaben 
gemacht werden, wie dieses Frage be-
friedigend zu lösen ist. 

 

Dies wird berücksichtigt. 

Am Tag der Müllabholung werden die Tonnen ent-
lang der Kandelstraße aufgestellt. Hierfür wurde in 
der Vorhabenplanung eine Aufstellfläche auf dem 
Privatgrundstück berücksichtigt, um sicherzustel-
len, dass der Gehweg nicht blockiert wird.  

C.2.3 Abwasser/ Kanalisation 

Mehrere Anwohner entlang der Albrecht-
Dürer-Straße monieren, dass bereits heu-
te bei Starkregen die Kanalisation nicht 
mehr in der Lage ist das anfallende Was-
ser aufzunehmen und es zu Rückstau 
und Verschmutzungen der Keller kommt. 
Insofern ist die Aussage in der Bürger-
versammlung am 17.09.2018, dass die 
Leitungen ausreichend dimensioniert sei-
en und auch die zusätzliche Belastung 

 

Dies wird berücksichtigt. 

Da das Plangebiet von drei Seiten erschlossen 
wird, stehen auch mehrere Kanalanschlüsse zur 
Verfügung. Das Schmutzwasser kann in den Kanal 
in der Zähringer Straße und das anfallende Re-
genwasser in den Kanal in der Albrecht-Dürer-
Straße oder in den Kanal in der Kandelstraße ein-
geleitet werden. Das Plangebiet wurde als Baulü-
cke bereits im Generalentwässerungsplan der Ge-
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aufnehmen können in Zweifel zu ziehen. 
Die Infrastruktur wurde auf Basis der sei-
nerzeit erwarteten Ausdehnung des 
Oberdorfes bemessen. Es muss daher 
bezweifelt werden, dass sie in der Lage 
ist sowohl die aus einer Nachverdichtung 
in diesem Ausmaß als auch aus einem 
zusätzlichen Baugebiet entstehenden 
Mehrbelastungen aufzunehmen. Eine 
weitere Bebauung kann nicht zu Lasten 
der „Unterlieger" gehen. Die Belastbarkeit 
der Infrastruktur sollte durch geeignete 
Gutachten nachgewiesen werden. Sofern 
die Gutachten zu dem Ergebnis kommen, 
dass die Infrastruktur nicht ausreichend 
leistungsfähig ist wäre die Nachverdich-
tung nochmals zu überprüfen. Bis zur 
Vorlage der Gutachten sollte daher keine 
endgültige Entscheidung getroffen wer-
den. 

meinde berücksichtigt und die dort empfohlene 
Rückhaltung und gedrosselte Einleitung des Was-
sers wurde daraufhin in den Bebauungsplan über-
nommen, um eine Überlastung der Kanalisation 
auszuschließen. Dies wurde durch das Ingenieur-
büro Wald + Corbe nochmalig überprüft, da der 
Bereich Zähringer Straße / Hachberger Straße und 
Allemannenstraße im GEP bereits als kritischer 
Bereich identifiziert wurde. Die Berechnungsergeb-
nisse zeigen, dass durch den Anschluss des Vor-
habens an das öffentliche Kanalnetz keine wesent-
liche Verschlechterung der hydraulischen Gesamt-
situation zu erwarten ist. Die Wasserspiegelanla-
gen im Kanal erhöhen sich mit dem zusätzlichen 
Abfluss um ca. 1 – 2 cm (rechnerisch). Die im GEP 
vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen zur Ge-
währleistung eines regelkonformen und überstau-
freien Betriebs des Kanalnetzes müssen durch den 
zusätzlichen Abfluss des Bauvorhabens nicht er-
weitert oder ergänzt werden.  

C.2.4 Verkehr 

Auf die Problematik des Parkens und den 
durch die vorgesehene Bebauung noch 
deutlich stärker werdenden Parkdruck im 
Kreuzungsbereich Albrecht-Dürer-Straße/ 
Zähringerstraße und der Umgebung wur-
de bereits zur Genüge hingewiesen. Das 
vom Gemeinderat noch 2017 beschlos-
sene und von der Verwaltung in der Ge-
meinderatssitzung am 03.07.2018 vorge-
stellte „Stellplatzkonzept" bestand ledig-
lich aus einer Bestandsaufnahme (wie 
der Gemeindeverwaltung bekannt ist und 
auch fotografisch dokumentiert wurde, 
gibt es zu anderen Tageszeiten durchaus 
eine deutlich stärkere Frequentierung der 
Stellplätze als dort angegeben), einer 
Auswertung (aus der die Verwaltung 
schließt, die Parkplätze würden teilweise 
nicht benötigt) und dem Versuch, im wei-
teren Verlauf der Albrecht-Dürer Straße in 
Richtung Forsthausstraße bereits heute 
zum Parken von Fahrzeugen genutzte 
Flächen durch das Vorsehen von Markie-
rungen als zusätzliche Parkplätze zu de-
klarieren. Die Parkprobleme an anderer 
Stelle (Villen am Mühlbach) sind entge-
gen den Aussagen der Verwaltung bisher 
nicht gelöst. Ob sich durch das alternie-
rende Parken die Situation tatsächlich 
entspannt bleibt abzuwarten. Der Ge-
meinderat hat daraufhin in seiner Sitzung 
am 03.07.2018 dieses Konzept zurück-
gewiesen und die Verwaltung beauftragt, 
ein tatsächliches Konzept zu erarbeiten. 
Wir gehen davon aus, dass der Gemein-

 

Dies wird berücksichtigt. 

Durch das Ingenieurbüro Zink wurde ein Stellplatz-
konzept erstellt, welches zeigt, dass ein Ersatz der 
wegfallenden Stellplätze innerhalb der bestehen-
den öffentlichen Straßenverkehrsflächen und ent-
lang der Zähringer Straße möglich ist. Die Gemein-
deverwaltung verfolgt eine Umsetzung des Kon-
zepts außerhalb des Bebauungsplanverfahrens. 
Das unrechtmäßige Abstellen von privaten Wohn-
mobilen kann zukünftig nur durch verstärkte Kon-
trollen eingedämmt werden.  

Die Erschließung des Plangebiets „Gereut“ wird im 
gleichnamigen Bebauungsplanverfahren behandelt 
und kann nicht Thema im vorliegenden vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan sein.  
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derat zuerst das neue Konzept vorgelegt 
bekommt und danach über den Bebau-
ungsplan beschließen wird, da die beiden 
Themen eng miteinander verwoben sind 
und wechselseitige Auswirkungen entfal-
ten. 

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusam-
menhang auch, dass durch die Erschlie-
ßung des Baugebiets „Gereut" am oberen 
Ende der Albrecht-Dürer Straße sowohl 
der fließende als auch der ruhende Ver-
kehr weiter deutlich zunehmen werden. 
Bereits heute erfolgt die Verkehrszu- und 
ableitung überwiegend über die Friedrich-
Meyer- und die Albrecht-Dürer-Straße. 
Die Einmündung am ehemaligen Gast-
haus Sonne ist bereits heute hoffnungs-
los überlastet und nicht mehr in der Lage 
zusätzlichen Verkehr aufzunehmen und 
abzuleiten. In diesem Zusammenhang 
stellt sich auch die Frage, wie die Verwal-
tung mit den am Straßenrand und auf öf-
fentlichen Stellplätzen abgestellten 
Wohnmobilen künftig umzugehen ge-
denkt. Allein das Abstellen zu kritisieren 
hilft nicht weiter und schafft auch keinen 
zusätzlichen Parkraum. Was konkret hat 
die Verwaltung geplant, um dieses „Prob-
lem" in den Griff zu bekommen? 

C.2.5 Gewerbeeinheiten 

Im Zuge der Bürgerveranstaltungen zum 
Kronenplatz und auch in zahlreichen Ge-
sprächen wurde und wird der Wunsch 
nach einer Attraktivitätssteigerung und 
Belebung des Ortskerns mehrfach geäu-
ßert. Zu diesem Zweck hat der Gemein-
derat auch eine Veränderungssperre er-
lassen, um zu verhindern, dass ehemals 
gewerblich genutzte und derzeit leerste-
hende Einheiten kurzfristig in Wohnraum 
umgewandelt werden können. Im Zuge 
dieses Prozesses im Bereich Zähringer 
Straße/ Albrecht-Dürer-Straße - inmitten 
eines Wohngebiets - über die Schaffung 
zusätzlicher Gewerbeeinheiten nachzu-
denken ist kontraproduktiv und läuft dem 
Ziel, den Ortskern mit seinen zahlreichen 
Leerständen zu beleben, was schwierig 
genug sein dürfte erkennbar zuwider. 
Durch Verzicht auf die beiden für Gewer-
bezwecke vorgesehenen Einheiten im 
geplanten Neubau und stattdessen der 
Errichtung von zwei Wohnungen an die-
ser Stelle sollte es durch Verhandlungen 
mit dem Investor möglich sein, eine un-

 

Da es sich um einen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan handelt, sind auch die Nutzungen vorab 
bereits bekannt und festgesetzt. Die Pläne des 
Investors werden als Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan zum Teil des Bebauungsplans. Eine 
Umnutzung der beiden geplanten Gewerbeeinhei-
ten ist ohne eine Änderung des Bebauungsplans 
nicht möglich. Die Gemeinde möchte an den bei-
den Gewerbeeinheiten festhalten, um die Möglich-
keit anzubieten, den entstehenden Quartiersplatz 
zu beleben.  

Der Vorhabenträger verpflichtet sich mit dem 
Durchführungsvertrag zur Umsetzung des Vorha-
bens entsprechend den vorgelegten Plänen. Eine 
weitere vertragliche Sicherung ist deshalb nicht 
vorgesehen. 
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wesentliche Reduzierung der Gesamtzahl 
der Wohnungen sowie damit einherge-
hend eine Reduzierung um zumindest ein 
Stockwerk, was den fünfgeschossigen 
geplanten Baukörper angeht, zu errei-
chen, was die oben dargelegten Proble-
me zumindest etwas entschärfen und die 
Akzeptanz in der Bevölkerung sicher er-
höhen würde. Wie der Verwaltung be-
kannt ist, wird von vielen Teninger Bürge-
rinnen und Bürgern ein fünfgeschossiger 
Neubau als unangemessen und überdi-
mensioniert empfunden, daran ändert 
auch der Verweis auf das nebenstehende 
Hochhaus als größtmögliche Bezugsgrö-
ße nichts. Mit Blick auf die generelle Not-
wendigkeit der Ansiedlung von Gewerbe 
an dieser Stelle sei Folgendes gesagt: 
Auch wenn es sich aufgrund des Ge-
bietscharakters um nichtstörendes Ge-
werbe handeln muss (z.B. Rechtanwalt, 
Maklerbüro, Steuerberater, Nagelstudio, 
Friseur, Massagepraxis), so zielt die zi-
tierte Aussage von Bewohnern des Ober-
dorfes, es würde „ein Laden fehlen" si-
cher nicht auf derartige Betriebe, sondern 
auf einen kleinen Lebensmittelladen, der 
den täglichen Bedarf abdeckt. Im Übrigen 
sind diese Wünsche deutlich zurückge-
gangen, seit der Dorfmarkt in der Neu-
dorfstraße erweitert und sein Sortiment 
ausgebaut hat und entsprechend auch 
gut frequentiert ist. Die Versorgung des 
Oberdorfes insgesamt ist bei Weitem 
nicht so schlecht wie dargestellt - es gibt 
zwei Allgemeinarztpraxen, eine Zahn-
arztpraxis, eine Apotheke, eine Kranken-
gymnastikpraxis, eine Bäckerei sowie den 
Dorfladen, darüber hinaus auch eine An-
waltskanzlei sowie ein Steuerbüro. Ein 
weiterer Bedarf an derartigen Ansiedlun-
gen ist nicht zu erkennen. Aufgrund der 
Aussagen von Herrn Ruppenthal als Ver-
treter des Investors am 17.09.2018 in der 
Bürgerversammlung muss davon ausge-
gangen werden, dass der Investor an den 
Gewerbeeinheiten festhalten will. Für den 
wahrscheinlichen Fall, dass diese lang-
fristig nicht vermietet werden können wird 
der Eigentümer sie kaum dauerhaft leer-
stehen lassen. Es ist stattdessen zu er-
warten, dass dann quasi „durch die Hin-
tertür" im Zuge einer Nutzungsänderung 
noch weitere Wohnungen geschaffen 
werden; damit würde die Zahl der 
Wohneinheiten noch weiter erhöht. Ein 
späterer Umbau dieser Gewerbeeinheiten 
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zu Wohnungen sollte per Festsetzung im 
Bebauungsplan oder durch eine vertragli-
che Verpflichtung des Investors ausge-
schlossen werden. Wir halten es für 
durchaus vorstellbar, dass dann ein Um-
denken einsetzt. 

C.3 Bürger 2 
(Schreiben vom 23.07.2018) 

C.3.1 Der Gemeindeverwaltung Teningen liegt 
bereits seit März 2018 ein umfassendes 
Schreiben zum Bauvorhaben Zähringer 
Straße vor (Verfasser ist Herr XY), wel-
ches von zahlreichen Anwohnern und An-
liegern und auch vom Unterzeichner mit 
unterschrieben wurde. 

Wie bereits mündlich besprochen bitte ich 
- auch in Abstimmung mit Herrn XY - da-
rum, das bereits vorliegende Schreiben 
auch als formelle Stellungnahme bzw. 
Einwendung im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung des Entwurfs der vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes in den Tenin-
ger Nachrichten vom 11.07.2018 zu be-
trachten und das Schreiben dem Ge-
meinderat zu gegebener Zeit zur Befas-
sung und Entscheidung vorzulegen. 

Die Einreichung weiterer Stellungnahmen 
und Einwendungen im weiteren Fortgang 
des Verfahrens bleibt dadurch unbe-
nommen. 

Ich bitte um eine kurze Bestätigung, dass 
die Gemeindeverwaltung wie zugesagt 
entsprechend verfahren wird. 

Dies wird berücksichtigt. 

Das Schreiben wird in das Verfahren eingestellt.  

 

C.4 Bürger 3 
(Schreiben vom 23.07.2018, 90 Unterzeichner) 

C.4.1 In seiner öffentlichen Sitzung am 21. No-
vember 2017 hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Teningen den Aufstellungsbe-
schluss für den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan „Zähringer Straße" gefasst. 
Dieser wurde in den Teninger Nachrich-
ten vom 20.12.2017 bekanntgemacht. 
Somit ist das formelle Verfahren nun ein-
geleitet, und in diesem Rahmen besteht 
die Möglichkeit für alle Betroffenen, Ein-
wendungen gegen die Erstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
einzulegen. Der Gemeinderat hat sich zu 
gegebener Zeit in öffentlicher Sitzung mit 
den vorgebrachten Einwendungen zu be-
fassen. 

Vorab sei uns die erneute Feststellung 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  
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gestattet, dass gegen eine Bebauung der 
beiden Grundstücke generell keine Ein-
wendungen erhoben werden. Der Druck 
zur Schaffung neuen Wohnraums ist 
hoch und wird dies auch auf absehbare 
Zeit bleiben. Gegen eine maßvolle, ver-
trägliche Nachverdichtung kann es daher 
keiner rationellen Argumente geben. Kri-
tisiert werden von unserer Seite jedoch 
die vorgesehene Dimension der Planun-
gen, die Außerachtlassung der verkehrli-
chen Problematik - auch vor dem Hinter-
grund von bekannten Problemen durch 
Neubauten an anderer Stelle - sowie die 
Argumentation in der Bürgerinformation 
am 23.11.2017. 

Wir, die Unterzeichner, erheben daher- 
auch unter Verweis auf unser Schreiben 
vom Juli 2017 -folgende Einwendungen: 

C.4.2 Straßenverkehr  

C.4.2.1 Sowohl der fließende als auch der ruhen-
de Verkehr entlang der Albrecht-Dürer-
Straße nehmen stetig zu; abends und am 
Wochenende sind bereits heute keine 
Parkplätze mehr zu finden. In den Som-
mermonaten ist durch den Besucherver-
kehr des nahegelegenen Freizeitbades 
die Verkehrssituation insbesondere an 
Wochenenden teilweise unerträglich und 
mit Blick auf das Durchkommen von Ret-
tungsfahrzeugen, Feuerwehr etc. höchst 
fragwürdig, regelmäßig werden auch pri-
vate Einfahrten oder Garagen rücksichts-
los zugeparkt. 
Durch die Schaffung von 32 neuen 
Wohneinheiten mit 48 Stellplätzen (zu de-
ren Kauf, Anmietung oder Nutzung keiner 
der Bewohner gezwungen werden kann) 
wird ein erhebliches zusätzliches Potenti-
al an parkenden Fahrzeugen entstehen. 
Parallel dazu entfallen insgesamt 12 bis 
13 stark frequentierte öffentliche Stell-
plätze entlang der Albrecht-Dürer-Straße 
und der Zähringerstraße; insgesamt wer-
den also nur 35 neue Stellplätze entste-
hen. Die geforderten 1,5 Stellplätze je 
Wohneinheit werden somit zwar vom In-
vestor auf dem Papier nachgewiesen, bei 
objektiver Gesamtbetrachtung aber nicht 
geschaffen. 

Zudem ist die Annahme, dass insbeson-
dere im sozialen Wohnungsbau weniger 
Autos vorhanden sind recht fragwürdig. 
Mit Blick auf die Einkommensgrenzen zur 
Ausstellung eines Wohnberechtigungs-

Dies wird teilweise berücksichtigt. 

Um sicherzustellen, dass die heute noch beste-
henden Stellplätze auch nach Umsetzung der Pla-
nung im Umfeld des Plangebiets erhalten werden 
können, wurde durch das Ingenieurbüro Zink ein 
Stellplatzkonzept erstellt. Dieses soll außerhalb des 
Bebauungsplanverfahrens umgesetzt werden. Zur 
Sicherstellung, dass für die entstehenden Woh-
nungen auf dem Grundstück selbst genügend 
Stellplätze bereitgestellt werden, wird die Stell-
platzverpflichtung auf 1,5 Stellplätze je Wohnein-
heit erhöht.  
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scheins (siehe Anlage 1, Ausdruck 
Homepage L-Bank Stand 24.01.2018) 
ergibt sich, dass ein Vier-Personen-
Haushalt einen Wohnberechtigungs-
schein erhalten kann, sofern das Ein-
kommen unter einer Grenze von 65.600 € 
liegt. Angesichts dessen ist keinesfalls 
davon auszugehen, dass hier weniger 
Fahrzeuge vorhanden sein werden. 

C.4.2.2 Die Auswirkungen des geplanten Neu-
baugebiets Gereut, welches eine weitere 
zusätzliche Verkehrsbelastung insbeson-
dere der Friedrich-Meyer- und der Alb-
recht-Dürer-Straße mit sich bringen wird 
sind ebenfalls in keiner Weise berück-
sichtigt. Die Kreuzung Emmendinger 
Straße/ Friedrich-Meyer-Straße ist bereits 
jetzt jenseits ihrer Leistungsfähigkeit, und 
die Erschließung des neuen Baugebiets 
wird ganz überwiegend über diese Achse 
erfolgen. 

Das Verkehrsaufkommen in der Kandel- und der 
Albrecht-Dürer-Straße wird aufgrund des Vorha-
bens im Vergleich zum Status quo selbstverständ-
lich zunehmen. Die umgebenden Straßen sind mit 
durchschnittlich 5,5 m jedoch ausreichend breit und 
damit ausreichend groß dimensioniert, um den 
zusätzlichen Verkehr aufzunehmen. Die Gemeinde 
geht davon aus, dass das zu erwartende Verkehrs-
aufkommen mit den umliegenden Nutzungen ver-
träglich ist. Auch durch die Straßenverkehrsbehör-
de wurde bestätigt, dass die verkehrliche Erschlie-
ßung für das Vorhaben ausreichend ist. 

C.4.2.3 Ebenfalls nicht berücksichtigt sind die 
negativen Erfahrungen aus den beiden 
Bauvorhaben „Villen am Mühlbach'' in der 
Friedrich-Meyer-Straße und in der Riege-
ler Straße. Beide Projekte wurden mit 
Blick auf die Auswirkungen zu Verkehrs- 
und Parksituation deutlich zu optimistisch 
geplant, und der Gemeinderat hatte sich 
bereits nach sehr kurzer Zeit mit den Fol-
gen dieser Planungen zu befassen - 
Maßnahmen wie die Anordnung eines al-
ternierenden Parkens und die Festlegung 
von Halteverbotszonen sind die Folge, 
aber nicht die Lösung, da sich der Park-
druck lediglich in andere Bereiche verla-
gern wird. Mit diesem Wissen sollte bei 
einem neuen Projekt, bei dem zahlreiche 
Anwohner und Gemeinderäte von Beginn 
an auf Probleme hinweisen und vor den 
Folgen warnen reagiert werden. 

Die Stellplatzsituationen anderer Bauvorhaben 
können nicht im vorliegenden Bebauungsplan be-
handelt werden. Aufgrund der bisherigen Erfahrun-
gen hat der Gemeinderat jedoch bereits eine Erhö-
hung des Stellplatzschlüssels auf 1,5 Stellplätze je 
Wohneinheit beschlossen. Zusätzlich werden die 
heute am Standort bestehenden Stellplätze im 
öffentlichen Raum durch eine Neuorganisation und 
Neuanordnung vollständig erhalten, um sicherzu-
stellen, dass sich die Probleme von anderen Vor-
haben an diesem Standort nicht wiederholen.  

C.4.2.4 Keine Berücksichtigung findet auch die 
Tatsache, dass es aufgrund der Alters-
struktur im Oberdorf in den nächsten Jah-
ren zu einer spürbaren Verjüngung der 
Eigentümer- bzw. Bewohnerstruktur 
kommen wird. Dies wird einhergehen mit 
einer weiteren Steigerung der Anzahl von 
Fahrzeugen. 

s. dazu Ziffer 4.2.2. 

 

C.4.2.5 Wie in anderen Kommunen bereits Praxis 
(siehe Anlagen Nr. 2, BZ-Artikel vom 
24.08.2017 - betr. Eichstetten- und Nr. 3, 
BZ-Artikel vom 20.11.2017 - betr. 
Kenzingen-) sollten pro Wohneinheit min-

Die Landesbauordnung sieht je Wohneinheit 1,0 
Stellplätze je Wohneinheit vor. Durch den Bebau-
ungsplan wird der Stellplatzschlüssel auf 1,5 Stell-
plätze je Wohneinheit erhöht, um zu vermeiden, 
dass ein erhöhter Parkraumdruck im öffentlichen 
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destens zwei Stellplätze gefordert wer-
den. Wenn dies in der Konsequenz zu ei-
ner Reduzierung der Anzahl der Woh-
nungen führt, weil ein Stellplatznachweis 
auf dem Grundstück nicht möglich ist, ist 
dies insofern zu begrüßen, dass dann 
auch die Massivität des Baukörpers et-
was reduziert würde (siehe hierzu auch 
Nr. 2). 

Raum entsteht. Eine weitere Erhöhung auf 2,0 
Stellplätze ist zugunsten einer nachhaltigen und 
effizienten Flächennutzung nicht vorgesehen.  

C.4.3 Dimensionen des Neubaus  

C.4.3.1 Die entwickelte Variante einer Bebauung 
ist für uns nicht nachvollziehbar und aus 
unserer Sicht deutlich überdimensioniert. 
Ein massiver Baukörper mit 32 Wohnein-
heiten und bis zu fünf Stockwerken steht 
diametral der Umgebungsbebauung ent-
gegen, sieht man von den beiden Hoch-
häusern einmal ab. Früher waren im 
Oberdorf noch mehr Hochhäuser vorge-
sehen, aus gutem Grund wurde aber der 
Bebauungsplan schon vor langer Zeit 
entsprechend geändert. Umgeben sind 
die zu überplanenden Grundstücke ganz 
überwiegend von Ein- und Mehrfamilien-
häusern mit zweieinhalb bis maximal drei 
Geschossen, insofern ist schon aus städ-
tebaulicher Sicht ein solch massives Vor-
haben mit bis zu fünf Geschossen deplat-
ziert und überdimensioniert. Nicht nach-
vollziehbar ist auch, dass der höchste 
Gebäudeteil zur niedrigsten Bestandsbe-
bauung hin ausgerichtet ist. Das vorhan-
dene Hochhaus darf nicht als „Generalar-
gument" dazu dienen, neue Bausünden 
zu rechtfertigen. Die Heranziehung des 
mit Abstand höchsten Gebäudes als Re-
ferenzpunkt für eine weitere Bebauung 
halten wir für äußerst fragwürdig. 

Vom Erhalt des dörflichen Charakters, 
der im Bürgermeisterwahlkampf 2017 von 
beiden Kandidaten thematisiert und be-
fürwortet wurde kann bei einer derartigen 
Bebauung keine Rede mehr sein. Ebenso 
wenig wird hier Rücksicht auf den „ge-
wachsenen Charakter unserer schönen 
Gemeinde" genommen (Anlage 4, Tenin-
ger Nachrichten vom 02.08.2017). Ob es 
darüber hinaus vertretbar und vermittel-
bar ist, einem möglichen Investor nahezu 
das Doppelte dessen zuzugestehen, was 
aufgrund des weiter geltenden Bebau-
ungsplans auf direkt benachbarten 
Grundstücken auch künftig zulässig sein 
soll muss deshalb sehr kritisch hinterfragt 
werden. Viele Anwohner haben im Ver-

Die Gemeinde muss bei ihrer Planung sowohl auf 
Flächenknappheit als auch auf den anhaltenden 
Bevölkerungswachstum und Zuzug reagieren und 
gerade im Hinblick auf umweltbezogene Ressour-
censchonung entsprechend geeignete Flächen für 
eine maßvolle Nachverdichtung nutzen.  

Die nunmehr geplante Bebauung mit einem gestaf-
felten Baukörper stellt aus Sicht der Gemeinde eine 
sinnvolle und mit der Umgebung verträgliche 
Nachverdichtung dar. Die bestehende Baulücke ist 
durch drei Seiten von Straßen umgeben und si-
chert hierdurch bereits ausreichende Abstände zu 
benachbarten Gebäuden zu und bietet gleichzeitig 
ausreichend Platz für eine adäquate Innenentwick-
lung. Es wird nur in den beiden Kreuzungsberei-
chen jeweils ein „Hochpunkt“ mit vier bzw. fünf 
Geschossen errichtet. Das vorhandene achtstöcki-
ge Hochhaus in direkter Nachbarschaft überragt 
das geplante fünfgeschossige Gebäude dabei um 
ca. 8,0 m und ist deutlich massiver. Im Übergang 
zu den angrenzenden Baugrundstücken im Nord-
westen bleiben die Gebäudehöhen sogar unter den 
durchschnittlichen Gebäudehöhen in der Umge-
bung zurück. Hierdurch kann auch weiterhin eine 
gute Besonnung, Belichtung und Belüftung für die 
angrenzenden Grundstücke gesichert werden. Die 
nach der LBO einzuhaltenden Abstände werden 
ebenfalls durchgängig eingehalten. 

Der Standort ist bereits heute durch eine heteroge-
ne Nutzungsstruktur und verschiedenste Gebäude-
typologien geprägt, weshalb gerade an diesem 
Standort eine harmonische Integration einer 
Wohnanlage möglich ist. Um das Entstehen von 
„Bausünden“ zu vermeiden, hat die Gemeinde sich 
im vorliegenden Verfahren für das Instrument des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans entschieden. 
Hierdurch ist das hochbauliche Konzept mit der 
architektonischen Gestaltung bereits Teil des Be-
bauungsplans. Von einer Verschlechterung der 
Wohn- und Lebensqualität ist deshalb nicht auszu-
gehen.  
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trauen auf die Regelungen und die Gül-
tigkeit der Bebauungspläne in diesem 
Gebiet Wohneigentum geschaffen, er-
worben oder saniert. Ein gewisses Maß 
an Vertrauensschutz darf daher erwartet 
werden, ebenso vor dem Hintergrund, 
dass noch vor zwei Jahren Bau- oder Sa-
nierungswilligen auf Nachfrage versichert 
wurde, dass mit keiner erhöhten Bebau-
ung an dieser Stelle zu rechnen sei. 

C.4.4 Schallschutz 

Von mehreren Anwohnern der Hans-
Sachs-Straße wurde in der Bürgerinfor-
mation darauf hingewiesen, dass durch 
Schallreflektionen des Hochhauses in 
den eigenen Wohnungen der Eindruck 
entsteht, dass „Züge direkt vor dem Fens-
ter bzw. durchs Zimmer" fahren würden. 
Aufgrund der Massivität des geplanten 
Baukörpers ist zu erwarten, dass dieser 
Effekt künftig noch weitere Gebäude be-
treffen und spürbar beeinträchtigen wird. 
Dies geht einher mit einer deutlichen Re-
duzierung der Lebensqualität der Anwoh-
ner einerseits und einem Wertverlust der 
Immobilien andererseits. 

 

Die DIN 18005-1 (Schallschutz im Städtebau) gibt 
Hinweise zur Berücksichtigung von Lärm bei städ-
tebaulichen Planungen. In der Norm sind beispiel-
haft Abstände angegeben, die bei ungehinderter 
Schallausbreitung (also bei unbebauten Gebieten) 
ohne Schallschutz ungefähr erforderlich sind, um 
bestimmte Beurteilungspegel nachts nicht zu über-
schreiten. Für Fernverkehrsstrecken und Nahver-
kehrsstrecken (mit Güterverkehr) wird dabei eine 
Entfernung zur Schallquelle von ca. 750 bzw. 
500 m genannt. Die Rheintalbahn liegt mehr als 
500 m entfernt zum Plangebiet. Bei dieser Entfer-
nung ist davon auszugehen, dass die Beurtei-
lungspegel Tag und Nacht eingehalten werden 
können, v.a. weil es sich um ein bereits bebautes 
Gebiet handelt und somit eine ungehinderte Schal-
lausbreitung nicht möglich ist. Eine gesundheitsge-
fährdende Lärmbelastung ist in dieser Entfernung 
nicht mehr zu erwarten. Auch bei der Prüfung ähn-
licher Projekte in Herbolzheim und Kenzingen 
konnte keine Überschreitung festgestellt werden. 
Dennoch kann natürlich eine Schallreflektion durch 
höhere Gebäude nicht ausgeschlossen werden, 
wobei der Einfluss eines Baukörpers auf die Pegel 
grundsätzlich nur gering ist. Hierbei ist auch zu 
berücksichtigen, dass der geplante fünfgeschossi-
ge Baukörper ca. 8,0 m niedriger ist als das ange-
sprochene Hochhaus in der Nachbarschaft. Auf-
grund der Entfernung wäre durch die Neubebauung 
somit maximal von einer minimalen Änderung aus-
zugehen, die außerhalb eines gesundheitsgefähr-
denden Bereiches liegt. Eine quantitative Prüfung 
wird aus den zuvor genannten Gründen als unver-
hältnismäßig angesehen, weshalb auf eine gut-
achterliche Untersuchung verzichtet wird. Auch 
durch die Behörden wurden diesbezüglich keine 
Bedenken geäußert.  

C.4.5 Beschattung 

Durch Größe und Ausdehnung des ge-
planten Baukörpers ist zu befürchten, 
dass angrenzende und umliegende Ge-
bäude künftig deutlich stärker beschattet 
werden und somit die Wohnqualität durch 
fehlende Belichtung und Sonneneinstrah-

 

Wie bereits in Ziffer C.4.3.1 erläutert, sieht das 
bauliche Konzept einen gestaffelten Baukörper vor, 
um die Baumassen entsprechend den angrenzen-
den Nutzungen gut zu verteilen. Durch die drei 
Straßen sind bereits große Abstände zur umge-
benden Bestandsbebauung sichergestellt, insbe-
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lung spürbar sinkt. Bei bereits vorhande-
nen Fotovoltaik- oder Solaranlagen könn-
te es aufgrund der Sonnenstände und 
Verschattungseffekte insbesondere in 
den Herbst- oder Wintermonaten zu Leis-
tungs- und Ertragseinbußen kommen. 

sondere hinsichtlich der beiden höheren Gebäude. 
Im Übergang zu den angrenzenden Baugrundstü-
cken im Nordwesten bleiben die geplanten Gebäu-
dehöhen sogar unter den durchschnittlichen Ge-
bäudehöhen in der Umgebung zurück. Durch die 
Planung können alle erforderlichen Abstände gem. 
der LBO eingehalten werden, wodurch auch wei-
terhin eine gute Besonnung, Belichtung und Belüf-
tung für die angrenzenden Grundstücke sicherge-
stellt ist. Von einem Verlust an Wohnqualität oder 
einer starken Verschattung der angrenzenden Ge-
bäude ist deshalb nicht auszugehen.  

C.4.6 Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 

Die Infrastruktur im Oberdorf (Wasserver-
sorgung, Kanalisation) ist für eine be-
stimmte Anzahl an Einwohnerwerten 
ausgelegt und nicht ohne Weiteres erwei-
terbar. Nach Mitteilung von Anwohnern 
der Albrecht-Dürer-Straße ist die Kanali-
sation bei stärkeren Regenereignissen 
bereits heute mit der Aufnahme der Was-
sermengen überfordert und es kommt zu 
Rückstau. Aufgrund des Klimawandels ist 
zukünftig leider mit dem verstärkten Auf-
treten extremer Wetterlagen zu rechnen. 
Es ist daher zu befürchten, dass die Ka-
nalisation den Anschluss weiterer größe-
rer Einheiten, wie z.B. des geplanten 
Neubaus und in absehbarer Zeit auch 
des Neubaugebietes Gereut nicht mehr 
wird aufnehmen können und es bei Re-
genereignissen zu deutlich massiveren 
Problemen kommt. Im laufenden Betrieb 
zeigen sich weitere Probleme, so ist z.B. 
vor und an Müllabfuhrtagen bei den Villen 
am Mühlbach der Geh- und Radweg re-
gelmäßig durch mehrere große Papier-
tonnen (7 Stück) oder zahlreiche Müllton-
nen zugestellt, so dass für Radfahrer nur 
schwer und für Kinderwägen, Rollatoren 
oder Rollstühle kein Durchkommen mehr 
möglich ist. 

 

Dies wird berücksichtigt. 

Da das Plangebiet von drei Seiten erschlossen 
wird, stehen auch mehrere Kanalanschlüsse zur 
Verfügung. Das Schmutzwasser kann in den Kanal 
in der Zähringer Straße und das anfallende Re-
genwasser in den Kanal in der Albrecht-Dürer-
Straße oder in den Kanal in der Kandelstraße ein-
geleitet werden. Das Plangebiet wurde als Baulü-
cke bereits im Generalentwässerungsplan der Ge-
meinde berücksichtigt und die dort empfohlene 
Rückhaltung und gedrosselte Einleitung des Was-
sers wurde daraufhin in den Bebauungsplan über-
nommen, um eine Überlastung der Kanalisation 
auszuschließen. Dies wurde durch das Ingenieur-
büro Wald + Corbe nochmalig überprüft, da der 
Bereich Zähringer Straße / Hachberger Straße und 
Allemannenstraße im GEP bereits als kritischer 
Bereich identifiziert wurde. Die Berechnungsergeb-
nisse zeigen, dass durch den Anschluss des Vor-
habens an das öffentliche Kanalnetz keine wesent-
liche Verschlechterung der hydraulischen Gesamt-
situation zu erwarten ist. Die Wasserspiegelanla-
gen im Kanal erhöhen sich mit dem zusätzlichen 
Abfluss um ca. 1 – 2 cm (rechnerisch). Die im GEP 
vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen zur Ge-
währleistung eines regelkonformen und überstau-
freien Betriebs des Kanalnetzes müssen durch den 
zusätzlichen Abfluss des Bauvorhabens nicht er-
weitert oder ergänzt werden. 

Sollte das Baugebiet Gereut über die bestehende 
Regenwasserkanalisation entwässern, so hätte 
dies keine negativen Auswirkungen auf den Be-
reich rund um das Plangebiet Zähringer Straße, da 
der Kanal in der Forsthausstraße (potentieller An-
schlusspunkt für das Gebiet Gereut) als separater 
Strang in den angrenzenden Hauptgraben entwäs-
sert. 

C.4.7 Gewerbeeinheiten 

Neben der Schaffung von Wohnraum ist 
auch die Schaffung von zwei Gewerbe-

 

Die Gemeinde möchte an den beiden Gewerbeein-
heiten festhalten, um die Möglichkeit anzubieten, 
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einheiten vorgesehen. Nach Aussage des 
Investorenvertreters im Rahmen der Bür-
gerinformation sind als mögliche Nutzung 
z.B. ein Makler - oder Versicherungsbüro 
und eine Bäckerei/ Cafe denkbar. Einen 
Bedarf für eine gewerbliche Nutzung 
vermögen wir an dieser Stelle nicht zu er-
kennen. Durch die Bäckerei Ritter sowie 
den Dorfmarkt an der Neudorfstraße ist 
eine Grundversorgung des Oberdorfs 
gewährleistet. Die Schaffung von Konkur-
renz an dieser Stelle ist aus unserer Sicht 
zum Scheitern verurteilt. Für die Einrich-
tung von Gewerbe- und Büroflächen exis-
tieren in Teningen leider mehr als genug 
gewerbliche Leerstände. Zudem finden 
auch die Auswirkungen der Gewerbeein-
heiten (Stellplätze für Mitarbeiter und evtl. 
Kunden) keine Berücksichtigung bei den 
Planungen. Durch einen Verzicht auf die 
beiden geplanten Gewerbeeinheiten soll-
te es möglich sein, an dieser Stelle statt-
dessen Wohnraum zu schaffen und 
dadurch auf das fünfte Stockwerk zu ver-
zichten. 

den entstehenden Quartiersplatz zu beleben. Die 
dafür erforderlichen Stellplätze wurden in der Pla-
nung berücksichtigt.  

 

C.4.8 Argumentation zur Notwendigkeit des 
Vorhabens 

 

C.4.8.1 In der Debatte um das Bauvorhaben wird 
der Fokus seitens der Befürworter sehr 
einseitig auf den hohen Bedarf an Sozi-
alwohnungen und die lange Warteliste 
der Gemeindeverwaltung mit Wohnungs-
suchenden gerichtet; hier stand eine Zahl 
von über 200 Anfragen im Raum. Inwie-
weit diese Liste aktuell ist, vermögen wir 
nicht zu beurteilen. Offen ist z.B., wie 
lange Bewerber schon auf besagter Liste 
stehen oder ob Bewerber, die anderweitig 
fündig geworden sind der Verwaltung 
auch mitgeteilt haben, dass kein Bedarf 
mehr besteht - erfahrungsgemäß dürfte 
eine solche Rückmeldung nur in den sel-
tensten Fällen erfolgen. 

Fakt ist, dass von den 32 geplanten 
Wohneinheiten 50 %, also 16 Wohnun-
gen der Sozialbindung unterliegen sollen 
und laut Aussage des Investorenvertre-
ters die Gemeinde Teningen ein Bele-
gungsrecht für diese Wohnungen erhält. 
Die anderen 16 Wohnungen sind frei fi-
nanziert und sollen vom Investor gewinn-
bringend verkauft werden. Das ist legitim, 
wurde aber in der Debatte nur sehr zö-
gerlich und auf Nachfrage eingeräumt. 
Inwieweit Wohnungssuchende Teninger 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Aufgrund des erhöhten Bevölkerungswachstums in 
der Region (steigende Zahl der Geburten und Zu-
zug) steigt in der Gemeinde auch der Druck auf 
den lokalen Wohnungsmarkt. Mit dem nun vorlie-
genden Bebauungskonzept können dringend benö-
tigte Wohnungen geschaffen werden. Wie die 
Wohnungen am Ende vermarktet werden, kann 
nicht Thema im Bebauungsplan sein. Es wird je-
doch vertraglich sichergestellt, dass die Hälfte der 
Wohnungen als sozialer Wohnungsbau errichtet 
werden muss.  
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Bürger beim Verkauf der Wohnungen 
zum Zuge kommen werden bleibt offen. 
Nicht unwahrscheinlich ist, dass die 
Wohnungen meistbietend verkauft wer-
den und entweder zum Zwecke der Kapi-
talanlage erworben und dann vermietet 
werden oder dass Freiburger, die im Um-
land günstigen Wohnraum suchen diese 
Wohnungen - für im Vergleich zu Freiburg 
noch moderate Preise - kaufen. Beides 
löst nicht das Problem der Gemeinde Te-
ningen und hilft auch nicht Wohnungssu-
chenden oder umzugswilligen Teninger 
Bürgern ohne Wohnberechtigungsschein. 
Auch wenn laut Auffassung von Herrn 
Bürgermeister Hagenacker „nicht der 
Geldbeutel entscheiden darf, wer bei uns 
in Teningen leben darf und wer nicht" 
(Anlage 5, Artikel der Badischen Zeitung 
vom 14.12.2017), so bleibt doch festzu-
halten, dass es keinen Anspruch darauf 
gibt gerade in Teningen zu leben. Der 
Wunsch vieler Auswärtiger in die Ge-
meinde Teningen zu ziehen wirft ein posi-
tives Bild auf die Gemeinde, und ein 
maßvolles und verträgliches Wachstum 
ist sehr zu begrüßen, dies kann jedoch 
nur einhergehen mit einer behutsamen 
und abgestimmten Siedlungsentwicklung, 
orientiert an der Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde und dem Umfeld und nicht mit 
dem Umsetzen eines überdimensionier-
ten Projekts. 

C.4.8.2 Laut Aussage des Investors wurde von 
der Wohnbau Baden AG in Freiburg ein 
Projekt mit 100 % sozialem Wohnungs-
bau umgesetzt. Angesichts der derzeiti-
gen Rahmenbedingungen für langfristige 
Immobilienfinanzierungen und mit Blick 
auf die Fördermöglichkeiten für die Schaf-
fung von sozialem Wohnraum ist es 
durchaus realistisch, dass für einen In-
vestor in Teningen auch ein Projekt in ge-
ringerem Umfang (beispielsweise 16 So-
zial- und 8 frei finanzierte Wohnungen) 
immer noch wirtschaftlich darstellbar ist. 
Durch eine Reduzierung der Wohneinhei-
ten wäre sowohl die Frage der Dimension 
des Gebäudes als auch die des Ver-
kehrszuwachses deutlich entspannter zu 
betrachten, und das Projekt würde in der 
Nachbarschaft auf wesentlich mehr Zu-
stimmung stoßen. Zudem kann und darf 
es nicht Aufgaben der Gemeinde sein, 
das Profitstreben eines Investors zu Las-
ten der Bevölkerung und der Anwohner 

Die Gemeinde hat die durch die Planung betroffe-
nen Grundstücke bereits im Jahr 2013 gekauft, um 
sicherzustellen, dass die bauliche Entwicklung der 
Fläche entsprechend den Wünschen und Bedürf-
nissen der Gemeinde erfolgt. Daraufhin wurde eine 
Projektstudie erstellt, um zu prüfen, ob und wie 
eine verträgliche Nachverdichtung auf dem Grund-
stück aussehen könnte. Aus dieser Studie ergaben 
sich die Rahmenbedingungen, die durch den Ge-
meinderat für die Ausschreibung des Grundstücks 
definiert wurden. Darunter auch die Vorgabe, dass 
50% der Wohneinheiten als sozialer Wohnungsbau 
errichtet werden müssen. Die Erfüllung der vorge-
gebenen Rahmenbedingungen war Grundvoraus-
setzung, dass der Investor das Grundstück erwer-
ben kann und der Bebauungsplan aufgestellt wird.   
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zu unterstützen. 

C.4.9 Argumentation in der öffentlichen Dis-
kussion 

 

C.4.9.1 Die Art und Weise, wie Personengruppen 
öffentlich und pauschal kritisiert werden - 
zum Beispiel von Herrn Bürgermeister 
Hagenacker in seiner Rede zur Haus-
haltseinbringung - ist für eine faire und 
hoffentlich ergebnisoffene Diskussion 
nicht förderlich. Es geht dabei um Formu-
lierungen wie „fundamentalen Wider-
stand" (Anlage 6, Grußwort des Bürger-
meister zu Weihnachten im Emmendinger 
Tor vom 20.12.2017) oder die Aussage, 
Widerstände seien „schwer nachvollzieh-
bar" und würden „von denjenigen mit dem 
Wegfall der Aussicht" begründet, die frü-
her „selbst anderen die Aussicht genom-
men" hätten (Anlage 5, Artikel in der Ba-
dischen Zeitung vom 14.12.2017). Auch 
die Kritik an der „Höhenphobie der Deut-
schen" (Anlage 7, Artikel im Emmendin-
ger Tor vom 15.11.2017) ist in diesem 
Zusammenhang wenig hilfreich. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

C.4.9.2 Eine frühzeitige und relativ weitgehende 
Bürgerbeteiligung ist von der Bundes- 
und Landespolitik gewollt und führt teil-
weise leider zu Auswüchsen dahinge-
hend, dass einige wenige Personen ein 
Projekt massiv verzögern, behindern oder 
gar kippen können. Wir legen großen 
Wert auf die Feststellung, dass von unse-
rer Seite in zahlreichen Gesprächen und 
auch in unserem Schreiben vom Juli 
2017 weder eine fundamentale oder gar 
destruktive Blockadehaltung formuliert 
wurde, noch dass pauschale, unpassen-
de oder haltlose Argumente, wie z.B. eine 
wegfallende Aussicht vorgetragen wur-
den. Es geht uns eben nicht um grund-
sätzlichen Widerstand oder eine Blocka-
dehaltung, und es ist nicht Ziel unserer 
Bemühungen, eine Bebauung der Grund-
stücke zu verhindern. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

C.4.9.3 Wie bereits mehrfach ausgeführt sehen 
wir den Bedarf an Wohnraum, erwarten 
aber von der Verwaltung und auch vom 
Gemeinderat: 

- dass die Argumente und berechtigten 
Bedenken aller Seiten gehört und 
ernstgenommen werden und dass da-
rauf reagiert wird 

- die Bereitschaft, aus Fehlentschei-
dungen der Vergangenheit die richti-

Dies wird zur Kenntnis genommen und auf die vor-
herigen Ausführungen verwiesen.  
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gen Schlüsse zu ziehen und die ge-
wonnenen Erkenntnisse in Zukunft 
umzusetzen 

- dass bei einem solchen Vorhaben 
nicht nur kurzsichtig auf eine möglichst 
hohe Zahl an Wohnungen geachtet 
wird, sondern dass auch die berechtig-
ten Sorgen sowie die Bedürfnisse der 
Anwohner und Anlieger berücksichtigt 
werden 

- die Erstellung von Gutachten, die vor-
gebrachte Einwendungen wie Ver-
kehrs- oder Infrastrukturprobleme pro-
fessionell und neutral bewerten 

C.4.9.4 Die Lösung der Thematik „bezahlbares 
Wohnen" ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, aber die Versäumnisse von 
Jahren und Jahrzehnten können nicht 
durch kurzfristige, überhastet anmutende 
Maßnahmen und auch nicht zu Lasten 
weniger Bürger - in diesem Fall der direk-
ten Anwohner - gelöst werden. Mit dem 
geplanten Bauvorhaben lässt sich allen-
falls eine leichte Entspannung des Be-
darfs erreichen, eine Lösung für das 
Problem kann dieses Vorhaben nicht sein 
- unabhängig davon, ob nun 16, 24 oder 
32 Wohnungen gebaut werden. Die Ar-
gumentation jede Wohnung zählt" könnte 
sonst auch als generelles Argument für 
weitere Bausünden an dieser oder ande-
rer Stelle herangezogen werden. Not-
wendig ist vielmehr eine Gesamtstrategie, 
die das Gemeindegebiet einer perspekti-
vischen Betrachtung unterzieht und prüft, 
wo in welchem Ausmaß sozialer Woh-
nungsbau bereits möglich ist oder künftig 
ermöglicht werden soll. Auch die Ortsteile 
sollten in diese Betrachtung einbezogen 
werden - aufgrund der infrastrukturellen 
Voraussetzungen ist sozialer Wohnungs-
bau auch dort möglich. Insbesondere soll-
te gerade auch sozialer Wohnungsbau 
nicht konzentriert an einem oder wenigen 
Standorten erfolgen, sondern eine ge-
rechte Verteilung auf verschiedene klei-
nere Standorte innerhalb der Gemeinde 
erfolgen. Dies führt zu einer erhöhten Ak-
zeptanz der einzelnen Standorte. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Gemeinde sieht in der Schaffung von 32 Woh-
nungen am Standort einen wichtigen Schritt zur 
Entspannung des lokalen Wohnungsmarktes. 
Durch die Vorgabe, dass nur die Hälfte der Woh-
nungen als sozialer Wohnungsbau errichtet wird, 
möchte die Gemeinde erreichen, dass eine gute 
soziale Durchmischung in der Wohnanlage und 
damit auch für das Quartier entsteht.  

 

C.4.9.5 Unser Ziel ist ein guter und fairer Kom-
promiss, der sowohl den unstrittigen Be-
darf an zusätzlichem Wohnraum als auch 
den berechtigten Sorgen und Wünschen 
der Anwohner und der von den Auswir-
kungen des Bauvorhabens Betroffenen 
Rechnung trägt und nicht dazu führt, dass 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  
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trotz berechtigter und stichhaltig begrün-
deter Bedenken einmal begonnene Pla-
nungen ohne Diskussion und Änderun-
gen umgesetzt werden. 

Der Appell der Vorsitzenden der SPD-
Fraktion im Rahmen ihrer Haushaltsrede 
an den Gemeinderat, beim Projekt in der 
Zähringer Straße „der Planung ohne Ab-
striche bei der Zahl der Sozialwohnungen 
zuzustimmen" (Anlage 8, Artikel im Em-
mendinger Tor vom 31.01.2018) kann 
durchaus als Signal interpretiert werden, 
dass mit Blick auf den frei finanzierten 
Wohnraum, der im Übrigen auf dem 
Homepage des potentiellen Investors 
(http:/www.wohnbau-baden.de/projekte/ 
inplanung/teningen-zaehringer-
strasse/projekt/) bereits sehr offensiv be-
worben wird, noch Verhandlungsmasse 
besteht. 

Für weitere Fragen oder Gespräche und 
auch für einen Ortstermin stehen wir 
selbstverständlich zur Verfügung. 

 




